
SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 54/18 
             IN HESSEN UND NASSAU  
 
 
 
 
 
 
 
 
V o r l a g e  des  Rechtsausschusses  
zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchengemeindeordnung, der Kirchen-
gemeindewahlordnung und der Dekanatssynodalordnung (Drucksache Nr. 08/18) 

 
 
 
 
 
 
 
Der Rechtsausschuss (federführend) empfiehlt, das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchengemein-
deordnung, der Kirchengemeindewahlordnung und der Dekanatssynodalordnung in der anliegenden 
Fassung zu beschließen. Beteiligt waren der Verwaltungsausschuss, der Ausschuss für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung, der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Mit-
gliederorientierung und der Theologische Ausschuss. 
 
 
 
 
 
Berichterstatter: Synodaler Weirauch 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

 Synopse des Gesetzes zur Änderung der Kirchengemeindeordnung, der Kirchenge-
meindewahlordnung und der Dekanatssynodalordnung 

 



 Drucksache Nr. 54/18 
 

1 
 

Kirchengesetz 
zur Änderung der Kirchengemeindeordnung, der Kirchengemeindewahlordnung  

und der Dekanatssynodalordnung  

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Kirchengemeindeordnung 

 

  1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 24 Amtszeit“ 

b) Die Angabe zu § 26 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 26 Einführung und Einberufung der ersten Sitzung“ 

c) Die Angabe zu § 46 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 46 Verpflichtung zur Aussetzung von Beschlüssen“ 

d) Die Angabe zu § 53 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 53 Einspruch“ 

 

  2. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätzlich der örtlichen Kirchengemeinde, bei Gesamtkir-
chengemeinden der Ortskirchengemeinde des ersten Wohnsitzes als Gemeindemitglied an. 

(2) Wünscht ein Gemeindemitglied einer anderen als der Kirchengemeinde oder der Ortskirchen-
gemeinde seines ersten Wohnsitzes anzugehören, so bedarf es der Umgemeindung. Bei der 
Umgemeindung ist eine schriftliche Anmeldung bei der aufnehmenden Kirchengemeinde erfor-
derlich.  

(3) Die aufnehmende Kirchengemeinde hat die erfolgte Umgemeindung der abgebenden Kir-
chengemeinde, dem aufnehmenden Dekanat und der von der Kirchenleitung beauftragten, zent-
ralen Stelle mitzuteilen. Die Umgemeindung ist im Gemeindemitgliederverzeichnis beider Kir-
chengemeinden zu vermerken.“ 

 

  3. § 24 wird wie folgt gefasst: 

„§ 24 
Amtszeit 

Die Amtszeit des Kirchenvorstands beginnt am 1. September des Wahljahres und beträgt sechs 
Jahre.“ 

 

  4. § 26 wird wie folgt gefasst: 

„§ 26 
Einführung und Einberufung der ersten Sitzung 

(1) Die neugewählten Mitglieder des Kirchenvorstands sollen innerhalb von zwei Wochen nach 
Beginn der Amtszeit in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt werden. Sie legen dabei das 
Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung ab. 
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(2) Die erste Sitzung des neugewählten Kirchenvorstands findet nach der Amtseinführung statt. 
Sie wird durch den bisherigen Kirchenvorstand vorbereitet und von der dienstältesten zuständi-
gen Pfarrerin oder von dem dienstältesten zuständigen Pfarrer einberufen und geleitet. 

(3) Der bisherige Kirchenvorstand nimmt bis zur ersten Sitzung des neugewählten Kirchenvor-
stands dessen Aufgaben wahr. 

(4) Weitere Mitglieder des Kirchenvorstands treten ihr Amt mit dem Nachrücken oder nach der 
Berufung oder Nachwahl an. Sie werden in einem Gottesdienst eingeführt und legen dabei das 
Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung ab. 

(5) Sofern Kirchenvorstandsmitglieder vor Aufnahme des Amtes noch nicht im Gottesdienst ein-
geführt worden sind, legen sie das Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung vor 
den übrigen Mitgliedern des Kirchenvorstands ab. Die Einführung im Gottesdienst ist alsbald 
nachzuholen.“ 

 

  5. § 28 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer nach Artikel 28 Absatz 2 Nummer 6 der Kirchenordnung 
mit einer Vertretung wegen Vakanz, Krankheit oder anderweitiger Verhinderung beauftragt, über-
nimmt sie oder er als beauftragte Vertreterin oder beauftragter Vertreter im Pfarramt auch die 
Stellvertretung der oder des Vorsitzenden im Kirchenvorstand. Ein als stellvertretende Vorsitzen-
de oder stellvertretender Vorsitzender gewähltes Gemeindemitglied übernimmt währenddessen 
den Kirchenvorstandsvorsitz.“ 

 

  6. § 30 wird wie folgt gefasst: 

„§ 30 
Veränderungen der Mitgliederzahl 

(1) In besonders begründeten Fällen kann der Kirchenvorstand auch während der Wahlperiode 
frühestens sechs Monate nach Beginn der Amtszeit des Kirchenvorstands beschließen, von der 
Zahl der nach § 7 der Kirchengemeindewahlordnung zu wählenden Mitglieder bis zu einem Drittel 
nach oben oder unten abzuweichen. Der Kirchenvorstandsbeschluss ist dem Dekanatssynodal-
vorstand mitzuteilen. 

(2) Die bei einer Erhöhung erforderliche Ergänzungswahl wird durch den Kirchenvorstand in ge-
heimer Wahl vorgenommen. Sie gilt für den Rest der Amtszeit des Kirchenvorstands. 

(3) Bei einer Herabsetzung bleiben die bisherigen Mitglieder des Kirchenvorstands im Amt. 
Scheidet ein Mitglied des Kirchenvorstands vorzeitig aus, entfällt die Ergänzung des Kirchenvor-
stands nach § 31. 

(4) Der Kirchenvorstand kann auch während der Wahlperiode frühestens sechs Monate nach Be-
ginn der Amtszeit des Kirchenvorstands beschließen, bis zu zwei Gemeindemitglieder als Ju-
gendmitglieder zu wählen. Der Kirchenvorstandsbeschluss ist dem Dekanatssynodalvorstand 
mitzuteilen.“ 

 

  7. § 31 wird wie folgt gefasst: 

„§ 31 
Vorzeitiges Ausscheiden 

„(1) Scheiden gewählte Mitglieder des Kirchenvorstands nach Beginn der Amtszeit des Kirchen-
vorstands aus und wird dadurch die Zahl der Mitglieder des Kirchenvorstands nach § 7 der Kir-
chengemeindewahlordnung unterschritten, so hat der Kirchenvorstand für den Rest der Amtszeit 
binnen drei Monaten eine entsprechende Anzahl von Gemeindemitgliedern nachzuwählen, die 
die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen. Bei der Nachwahl ist der Kirchenvorstand an den 
früheren Wahlvorschlag nicht gebunden. Bei einer Bezirkswahl nach § 9 der Kirchengemeinde-
wahlordnung soll ein Gemeindemitglied aus dem Wahlbezirk des ausgeschiedenen Mitglieds des 
Kirchenvorstands gewählt werden. 
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(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn gewählte Kandidatinnen oder Kandidaten vor ihrer Einfüh-
rung als Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher ausscheiden. 

(3) Scheiden nach der Kirchengemeindewahlordnung gewählte Jugendmitglieder innerhalb eines 
Jahres nach Beginn der Amtszeit des Kirchenvorstands aus, so rücken für den Rest der Amtszeit 
diejenigen nach, die nach den gewählten Jugendmitglieder die meisten Stimmen erhalten haben. 
Anderenfalls kann der Kirchenvorstand Jugendmitglieder nachwählen (§ 30 Absatz 4). 

(4) Dem Dekanatssynodalvorstand sind unverzüglich die Namen ausscheidender und nachrü-
ckender, nachgewählter und berufener Mitglieder und Jugendmitglieder des Kirchenvorstands 
mitzuteilen.“ 

 

  8. § 38 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Der Kirchenvorstand kann widerruflich, längstens für die Dauer seiner Amtszeit, aus seiner 
Mitte durch Wahl Finanz- und Liegenschaftsbeauftragte bestellen. Den Beauftragten obliegt unter 
der Verantwortung des Kirchenvorstands die Wahrnehmung des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens gemäß der Kirchlichen Haushaltsordnung. Soweit mehrere Beauftragte bestellt 
sind, soll je einer Beauftragten oder einem Beauftragten die Wahrnehmung der Kassen- und 
Rechnungsgeschäfte (Finanzbeauftragte oder Finanzbeauftragter) und die Verwaltung des kir-
chengemeindlichen Grundeigentums einschließlich der Bauaufgaben (Liegenschaftsbeauftragte 
oder Liegenschaftsbeauftragter) übertragen werden. Die Aufgaben der Beauftragten im Einzelnen 
regelt eine Dienstanweisung, die der Genehmigung der Kirchenverwaltung bedarf.“ 

 

  9. In § 39 wird folgender Absatz angefügt: 

„(6) Angelegenheiten, die auf der Tagesordnung stehen, können auf Beschluss von der Tages-
ordnung genommen oder vertagt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind Nachwahlen 
zum Kirchenvorstand und Wahlen nach § 27.“ 

 

  10. § 41 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit der nach der Kirchengemeinde-
wahlordnung gewählten und berufenen Mitglieder einschließlich der stimmberechtigten Jugend-
delegierten notwendig.“ 

 

  11. § 44 wird wie folgt gefasst: 

„§ 44 
Ausschüsse des Kirchenvorstands 

(1) Der Kirchenvorstand soll für sachlich oder örtlich abgegrenzte Aufgaben zu seiner Beratung 
Arbeitsausschüsse bestellen. Zu diesen Ausschüssen können neben Mitgliedern des Kirchenvor-
stands auch weitere Personen hinzugezogen werden.  

(2) Sofern den Ausschüssen Aufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung und Beschlussfassung 
unter Verantwortung des Kirchenvorstands übertragen werden, können dem Ausschuss mit 
Stimmrecht nur Mitglieder des Kirchenvorstands oder Gemeindemitglieder, die die Vorausset-
zungen der Wählbarkeit in den Kirchenvorstand nach § 4 Absatz 1 der Kirchengemeindewahlord-
nung erfüllen, angehören. Zu den Sitzungen können weitere Personen beratend hinzugezogen 
werden. 

(3) Die Ausschüsse sind an die Weisungen des Kirchenvorstands gebunden und diesem be-
richtspflichtig. Ihre Arbeitsweise ist vom Kirchenvorstand durch eine Geschäftsordnung zu regeln. 
Der Kirchenvorstand bestimmt Vorsitz und Stellvertretung. 

(4) Vor Beschlussfassung des Kirchenvorstands in Angelegenheiten, die einem Ausschuss über-
tragen sind, ist dieser zu hören.  
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(5) Die Tätigkeit der nach Absatz 1 mit der Wahrnehmung von Aufgaben Betrauten ist ehrenamt-
lich. Notwendige Auslagen werden erstattet.“  

 

  12. Die Überschrift von § 46 wird wie folgt gefasst: 

 
„§ 46 

Verpflichtung zur Aussetzung von Beschlüssen“ 

 
  13. Nach § 47 Absatz 2 Nummer 7 wird folgende Nummer 7a eingefügt: 

„7a. Entwidmung von Gebäuden oder Räumen für den kirchlichen Gebrauch als Gottesdienst-
stätte, Versammlungsstätte oder Pfarrdienstwohnung sowie Entwidmung von Bestattungs-
plätzen;“ 

 
  14. Die Überschrift von § 53 wird wie folgt gefasst: 

„§ 53 
Einspruch“ 

 
 

Artikel 2 
Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

 

  1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 
a) Die Angabe zu § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder“ 

b) Die Angabe zu § 10a wird gestrichen. 

c) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 18a Stimmabgabe“ 

d) Nach der Angabe zu § 19 wird folgende Angabe eingefügt: 

„§ 19a Online-Wahl“ 

e) Die Angabe zu § 24 wird wie folgt gefasst: 

„Verfahren bei unvollständigen Wahlen“ 

f) Die Angabe zu § 25 wird wie folgt gefasst: 

„Verweisung auf frühere Fassungen“ 

 

  2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In den Kirchenvorstand sollen Personen gewählt werden, die bereit und geeignet sind, die in 
der Kirchenordnung genannten Aufgaben der Leitung der Kirchengemeinde zu übernehmen.“ 

 

  3. § 4 Absatz 1 und 1a wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands können nur solche wahlberechtigten Gemeindemitglie-
der gewählt werden, die  

  1. zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebensjahr vollendet haben, sofern bei Minderjährigen das 
schriftliche Einverständnis der Sorgerechtsinhaber mit einer Kandidatur vorliegt, 
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  2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für das Amt zu kandidieren, in eine Verarbeitung der erfor-
derlichen personenbezogenen Daten für das Wahlverfahren einwilligen und bereit sind, das 
Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen sowie erklärt haben, ob 
und bei welchem kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind. 

Sie sollen konfirmiert sein. 

(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand können nur solche wahlberechtigten Gemeinde-
mitglieder gewählt werden, die 

  1. zu Beginn der Amtszeit das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, 

  2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für das Amt zu kandidieren und bereit sind, das Verspre-
chen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen sowie erklärt haben, ob und bei 
welchem kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind, 

  3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind und 
  4. bei denen das schriftliche Einverständnis der Sorgerechtsinhaber in eine Verarbeitung der er-

forderlichen personenbezogenen Daten für das Wahlverfahren sowie zur Mitarbeit im Kir-
chenvorstand als Jugendmitglied vorliegt.“ 
 

  4. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 
Benennungsausschuss 

Zur Aufstellung des Wahlvorschlages kann der Kirchenvorstand einen Benennungsausschuss 
bilden. Wird kein Benennungsausschuss gebildet, nimmt der Kirchenvorstand dessen Aufgaben 
wahr.“ 

 

  5. § 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 
Wahlvorschlag 

(1) Der Wahlvorschlag soll mindestens ein Viertel mehr Personen enthalten als zu wählen sind. 
Er muss mindestens so viele Personen enthalten wie zu wählen sind. 

(2) In den Wahlvorschlag dürfen nur Gemeindemitglieder aufgenommen werden, die nach § 4 
gewählt werden können. 

(3) In dem Wahlvorschlag soll auf die kirchliche, soziale und altersmäßige Zusammensetzung der 
Kirchengemeinde angemessen Rücksicht genommen und auf ein ausgewogenes Verhältnis von 
Frauen und Männern geachtet werden. 

(4) Die Namen der Vorgeschlagenen sind in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von Beruf, 
Alter am Wahltag und Wohnung aufzuführen. 

(5) In den Wahlvorschlag können zusätzlich Jugendmitglieder aufgenommen werden. 

 

  6. § 7 wird wie folgt gefasst: 

„§ 7 
Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder 

(1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder legt der Kirchenvorstand fest. Sie beträgt in Gemeinden 

bis zu 1.000 Gemeindemitgliedern 4 bis 10,  

bis zu 2.000 Gemeindemitgliedern 6 bis 14,  

über 2.000 Gemeindemitgliedern 8 bis 21 

zu wählende Mitglieder des Kirchenvorstands.  
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(2) Stichtag für die Feststellung der Gemeindemitgliederzahlen ist der 1. Januar des Vorjahres 
vor der Neuwahl der Kirchenvorstände.“ 

 

  7. § 9 Absatz 4 und 5 wird wie folgt gefasst: 

„(4) Die Aufteilung der Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglieder auf die einzelnen 
Wahlbezirke erfolgt durch den Kirchenvorstand unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Gemeinde-
mitglieder, wobei die Gesamtzahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchenvorstandes nach § 7 
bestimmt ist. Der Wahlvorschlag soll für jeden Bezirk mindestens eine Person mehr enthalten als 
in diesem Bezirk zu wählen ist. Der Wahlvorschlag muss für jeden Bezirk mindestens so viele 
Personen enthalten wie in diesem Bezirk zu wählen sind. 

(5) Kandidierendenvorschläge für zusätzliche Jugendmitglieder sind den einzelnen Wahlbezirken 
zuzuordnen.“ 

 

  8. § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 
Aufstellung des vorläufigen 

Wahlvorschlages 

(1) Die Wahlberechtigten werden durch Bekanntgabe im Gottesdienst und auf andere geeignete 
Weise aufgefordert, beim Benennungsausschuss schriftlich Vorschläge für die Wahl der Kirchen-
vorstandsmitglieder zu machen. 

(2) Der Benennungsausschuss stellt zunächst einen vorläufigen Wahlvorschlag auf, der zusätz-
lich auch Kandidierendenvorschläge für Jugendmitglieder enthalten kann. 

(3) Der Benennungsausschuss legt einer vom Kirchenvorstand einzuberufenden Gemeindever-
sammlung den vorläufigen Wahlvorschlag vor, begründet ihn und stellt die Kandidierenden vor. 
Mit der Einladung zur Gemeindeversammlung ist der vorläufige Wahlvorschlag bekannt zu ma-
chen. 

(4) Die Gemeindeversammlung kann den vorläufigen Wahlvorschlag durch Abstimmung ergän-
zen. Wahlberechtigte können eine geheime Abstimmung beantragen. Die Aufnahme in den 
Wahlvorschlag setzt voraus, dass die Voraussetzungen des § 4 erfüllt sind. Stimmberechtigt sind 
nur wahlberechtigte Gemeindemitglieder. 

(5) Nach der Gemeindeversammlung kann der Wahlvorschlag durch den Benennungsausschuss 
weiter ergänzt werden. 

(6) Findet eine Bezirkswahl statt, so sind die Wahlvorschläge für die einzelnen Wahlbezirke ge-
trennt aufzustellen. In den Wahlvorschlag der jeweiligen Wahlbezirke sollen nur Gemeindemit-
glieder dieses Bezirkes aufgenommen werden. Zur Ergänzung des Wahlvorschlages kann ge-
mäß Absatz 3 für jeden Wahlbezirk eine eigene Gemeindeversammlung einberufen werden. 
Stimmberechtigt bei einer Ergänzung des Wahlvorschlages sind in diesem Falle nur diejenigen 
wahlberechtigten Gemeindemitglieder, die dem betreffenden Wahlbezirk angehören. Absatz 3 
Satz 2 findet entsprechende Anwendung. 

(7) Zur Ergänzung des Wahlvorschlages kann in Gesamtkirchengemeinden für jede Ortskirchen-
gemeinde eine eigene Gemeindeversammlung gemäß Absatz 3 einberufen werden. Stimmbe-
rechtigt bei einer Ergänzung des Wahlvorschlages sind in diesem Falle nur diejenigen wahlbe-
rechtigten Gemeindemitglieder, die der betreffenden Ortskirchengemeinde angehören. Absatz 3 
Satz 2 findet entsprechende Anwendung.“ 

 

  9. § 10a wird aufgehoben. 
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  10. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 
Bekanntgabe des Wahlvorschlages 

Der ergänzte Wahlvorschlag ist im Gottesdienst und auf andere geeignete Weise so zu veröffent-
lichen, dass jedes wahlberechtigte Gemeindemitglied vom Wahlvorschlag Kenntnis erhalten 
kann.“ 

 

  11. § 12 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Vor Versand der Briefwahlunterlagen legt der Kirchenvorstand dem Dekanatssynodalvor-
stand den Kirchenvorstandsbeschluss über die Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmitglie-
der (§ 7), den Wahlzettel, einen Satz Briefwahlunterlagen und die Erklärungen zur Kandidatur 
gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 3 zur Prüfung vor. Stellen der Kirchenvorstand oder der Benen-
nungsausschuss Mängel im Verfahren der Aufstellung des vorläufigen Wahlvorschlags fest, teilen 
sie diese dem Dekanatssynodalvorstand mit.“ 

 

  12. § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 
Wahlbenachrichtigung 

(1) Jede Kirchengemeinde soll den Wahlberechtigten, die zum Zeitpunkt der Adressfeststellung 
für den Versand der Wahlbenachrichtigungen Gemeindemitglied sind, eine Wahlbenachrichtigung 
mit einem Antrag auf Briefwahl übersenden. Diese ist nicht Voraussetzung für die Teilnahme an 
der Wahl.  

(2) Die Wahllokale und die Wahlzeit sind auf der Wahlbenachrichtigung zu vermerken. § 19 Ab-
satz 5 bleibt unberührt.“ 

 

  13. § 14 wird wie folgt gefasst: 

„§ 14 
Vorstellung der Kandidierenden 

Die Kandidierenden sind den Gemeindemitgliedern in geeigneter Weise so bekannt zu machen 
und vorzustellen, dass alle wahlberechtigten Gemeindemitglieder hiervon Kenntnis erhalten kön-
nen.“ 

 

  14. § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Zur Durchführung der Wahl bildet der Kirchenvorstand einen Wahlvorstand, dem auch Ge-
meindemitglieder angehören sollen und die in der Kirchengemeinde tätigen Gemeindepfarrerin-
nen und -pfarrer angehören können. Mindestens ein Mitglied des Kirchenvorstands muss dem 
Wahlvorstand angehören.“ 

 

  15. § 17 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Wahlhandlung kann an einer zentralen Stelle oder in bis zu vier dafür geeigneten Wahl-
lokalen erfolgen. Die Wahllokale sind insgesamt mindestens sechs Stunden geöffnet, hiervon 
kann bei allgemeiner Briefwahl (§ 19 Absatz 5) abgesehen werden. Die Stimmabgabe soll in der 
Zeit von 11 bis 18 Uhr möglich sein.“ 
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  16. § 18 wird wie folgt gefasst: 

„§ 18 
Stimmzettel 

(1) Der Stimmzettel enthält die Namen der Kandidierenden des Wahlvorschlages in alphabeti-
scher oder durch Losentscheid des Wahlvorstands festgelegter Reihenfolge mit Angabe von Be-
ruf, Alter am Wahltag und Wohnung, die Angabe, wie viele Kandidierende zu wählen sind sowie 
den Hinweis, dass höchstens so viele Namen zu kennzeichnen sind, wie Mitglieder des Kirchen-
vorstandes zu wählen sind (§ 7). Sind Jugendmitglieder zu wählen, sind diese Kandidierenden 
gesondert aufzuführen. Der Stimmzettel ist einseitig zu bedrucken. Der Stimmzettel kann Licht-
bilder der Kandidatinnen und Kandidaten enthalten. Bei einer Bezirkswahl sind die Stimmzettel 
der Wahlbezirke entsprechend zu gestalten. 

(2) Enthält der Stimmzettel nicht mehr Kandidierendenvorschläge als Kirchenvorstandsmitglieder 
zu wählen sind, muss der Stimmzettel zusätzlich die Möglichkeit vorsehen, dass mit einer Stimm-
abgabe alle benannten Kandidierenden gewählt werden. 

 

  17. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt: 

„§ 18a 
Stimmabgabe 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt geheim durch Ankreuzen oder durch eine andere eindeutige Kenn-
zeichnung unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen: 

  1. Es können so viele Stimmen abgeben werden, wie Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen 
sind; 

  2. Stimmen können nur Kandidierende erhalten, die im Stimmzettel aufgeführt sind. 

Der Stimmzettel ist in der Wahlzelle so zu falten, dass die Stimmabgabe nicht erkannt werden 
kann, und in gefaltetem Zustand in die Wahlurne zu legen. 

(2) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulässig. Wahlberechtigte, die des Lesens unkun-
dig oder durch körperliche Gebrechen gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeichnen oder zu 
falten und diesen selbst in die Wahlurne zu werfen, können sich einer Hilfsperson bedienen.“ 

 

  18. § 19 wird wie folgt gefasst: 

„§ 19 
Briefwahl 

(1) Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen Briefwahlschein. Ein elektronischer Briefwahl-
schein ist zulässig. 

(2) Der Antrag auf Briefwahl kann bis 12.00 Uhr am Wahltag schriftlich, in Textform oder münd-
lich beim Wahlvorstand gestellt werden.  

(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist im Verzeichnis der Wahlberechtigten zu vermer-
ken und berechtigt ausschließlich zur Briefwahl. Ein Ersatz verloren gegangener Briefwahlunter-
lagen erfolgt nicht. 

(4) Die Wahlberechtigten haben dem Wahlvorstand in einem verschlossenen Umschlag den 
Briefwahlschein und den verschlossenen amtlichen Wahlumschlag mit ihrem Stimmzettel so 
rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis zum Ende der festge-
setzten Wahlzeit eingeht. Auf dem Briefwahlschein haben die Wahlberechtigten zu versichern, 
dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet haben. Der Wahlbrief kann durch die Post 
zugesandt oder bei dem Wahlvorstand abgegeben werden. 

(5) Der Kirchenvorstand kann beschließen, dass allen Wahlberechtigten unaufgefordert Briefwah-
lunterlagen zugestellt werden (allgemeine Briefwahl). Bei allgemeiner Briefwahl sind die Wahl-
briefe so rechtzeitig zu übersenden, dass sie am Wahltag bis 18 Uhr im Wahllokal eingehen. 
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(6) An den Kosten der allgemeinen Briefwahl beteiligt sich die Kirchengemeinde mit 0,70 Euro 
pro wahlberechtigtem Gemeindemitglied, die Kosten der Briefwahl im Übrigen trägt die Gesamt-
kirche.“ 

 

  19. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt: 

„§ 19a 
Online-Wahl 

(1) Der Kirchenvorstand kann beschließen, dass alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht im Wege 
der elektronischen Kommunikation (Online-Wahl) ausüben können. Die hierfür einzusetzenden 
Computerprogramme legt die Kirchenverwaltung fest.  

(2) Wahlberechtigte, die von der Online-Wahl Gebrauch machen wollen, benötigen einen persön-
lichen Wahl-Code. Dieser Wahl-Code sowie eine Anleitung für die Online-Wahl werden wahlbe-
rechtigten Gemeindemitgliedern mitgeteilt, die einen Wahl-Code bis zum Montag vor dem Wahl-
tag anfordern. Die Anforderung eines Wahl-Codes ist im Wählerverzeichnis zu vermerken und 
berechtigt zur Stimmabgabe nur durch Onlinewahl. 

(3) Für den Online-Stimmzettel gilt § 18 entsprechend. Die Wahlberechtigten haben zu versi-
chern, dass sie den Stimmzettel persönlich gekennzeichnet haben. 

(4) Die Online-Wahl findet bis 18 Uhr am Wahltag statt. 

(5) Die Wahlergebnisse über die Online-Wahl werden dem Wahlvorstand nach dem Ende der 
Wahlhandlung unverzüglich zugestellt. 

(6) Die Kosten der Online-Wahl trägt die Gesamtkirche.“ 

 

  20. § 20 wird wie folgt gefasst: 

„§ 20 
Wahlergebnis 

(1) Nach Ende der Wahlhandlung werden alle eingegangenen Wahlbriefe geöffnet und die amtli-
chen Wahlumschläge nach Feststellung der Gültigkeit der Briefwahlscheine ungeöffnet in die 
Wahlurne gelegt. Die Prüfung der Gültigkeit der Briefwahlscheine kann durch den Wahlvorstand 
auch während der Wahlhandlung erfolgen, die Öffentlichkeit bei der Ermittlung des Wahlergeb-
nisses ist dabei zu wahren. Bei Online-Wahl werden die zugestellten Wahlergebnisse in die 
Wahlurne gelegt. Der Wahlvorstand ermittelt öffentlich das Wahlergebnis durch Zählen aller 
Stimmen. Nach Beendigung der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand fest, wieviel Stimmen für 
die einzelnen Kandidierenden abgegeben worden sind (vorläufiges Wahlergebnis). 

(2) Gewählt sind diejenigen, welche bis zur Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchenvor-
standes die meisten Stimmen erhalten haben, in der Reihenfolge der für sie abgegebenen Stim-
menzahl. Enthält der Wahlvorschlag nicht mehr als ein Viertel mehr Kandidierende als Kirchen-
vorstandsmitglieder zu wählen sind, sind diejenigen gewählt, welche bis zur Zahl der zu wählen-
den Mitglieder des Kirchenvorstandes die meisten, mindestens aber mehr als die Hälfte der ab-
gegebenen Stimmen erhalten haben, in der Reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmenzahl. 
Ergibt sich für den letzten Platz der zu wählenden Mitglieder des Kirchenvorstandes Stimmen-
gleichheit, so sind alle, die diese Stimmenzahl erreicht haben, gewählt. 

(2a) Als Jugendmitglieder gewählt sind die bis zu zwei Kandidierenden, die die meisten Stimmen 
erhalten haben. 

(3) Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn zu viele Namen gekennzeichnet sind oder sie sonst nicht 
eindeutig ist. Bei Wahlen nach § 9 Absatz 3 betrifft die Ungültigkeit nur die Stimmabgabe für den 
betreffenden Bezirk. 

(4) Stimmzettel mit zweifelhafter Kennzeichnung sind zunächst auszuscheiden. Über die Gültig-
keit der Kennzeichnung ist vor Abschluss der Zählung durch den Wahlvorstand zu entscheiden. 

(5) Das vorläufige Ergebnis der Stimmenzählung ist in die Niederschrift des Wahlvorstandes auf-
zunehmen.“ 
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  21. § 22 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Gewählten sind in alphabetischer Reihenfolge im Gottesdienst bekannt zu geben. Das 
Wahlprotokoll und das endgültige Wahlergebnis sind zwei Wochen öffentlich auszulegen. Hierauf 
ist im Gottesdienst und auf andere geeignete Weise hinzuweisen.“ 

 

  22. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Ist die Wahl im Ganzen ungültig oder wurde nicht durchgeführt, so bleibt der bisherige Kir-
chenvorstand nach dem Ende seiner Amtszeit im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodalvor-
stand zur Durchführung einer Kirchenvorstandswahl für längstens sechs Monate geschäftsfüh-
rend im Amt. Bei einer teilweisen Ungültigkeit der Wahl findet § 50 der Kirchengemeindeordnung 
entsprechende Anwendung. § 52a der Kirchengemeindeordnung bleibt unberührt.“ 

 

  23.  § 24 wird wie folgt gefasst: 

„§ 24 
Verfahren bei unvollständigen Wahlen 

 
Wurden weniger Kandidierende gewählt als nach § 7 zu wählen waren, findet § 31 der Kirchen-
gemeindeordnung entsprechende Anwendung. Die Wahl von Kandidierenden, die die nach § 20 
Absatz 2 Satz 2 erforderliche Stimmenzahl nicht erreicht haben, ist ausgeschlossen. 

 

  24. . § 24 wird § 25. Der bisherige § 25 wird aufgehoben. 

 

Artikel 3 
Änderung der Dekanatssynodalordnung 

 

  1. § 15 Absatz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„(1) In die Dekanatssynode können bis zu zwei Jugenddelegierte mit beratender Stimme berufen 
werden. Sie werden auf Vorschlag der Dekanatsjugendvertretung vom Dekanatssynodalvorstand 
bestimmt und müssen mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben. Bei Minderjährigen ist 
das schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

(2) Jugenddelegierte können als Mitglieder der Dekanatssynode: 

  1. Anträge stellen und in Tagungen der Dekanatssynode das Wort erhalten,  
  2. an den Sitzungen der Ausschüsse der Dekanatssynode, den Benennungsausschuss ausge-

nommen, teilnehmen und in den Sitzungen das Wort erhalten.“ 

 
  2. § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Die Dekanatssynode ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mitglieder, 
einschließlich der stimmberechtigten Jugenddelegierten, anwesend sind, sofern dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt.“ 

 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  
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Kirchengemeindeordnung (KGO)  
Vom 24. November 2012 

 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 27. April 
2018 (ABl. 2018 S. 146) 

 

  

§ 12 
Zugehörigkeit zur Kirchengemeinde,  

Umgemeindung 
 
(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätzlich der 
Kirchengemeinde des ersten Wohnsitzes an. 
 
 
 
(2) Wünscht ein Gemeindemitglied einer anderen als 
der Kirchengemeinde seines ersten Wohnsitzes anzu-
gehören, so bedarf es der Umgemeindung. Bei der 
Umgemeindung ist eine schriftliche Anmeldung bei der 
aufnehmenden Kirchengemeinde erforderlich.  
 
 
 
 
 
(3) Die aufnehmende Kirchengemeinde hat die erfolg-
te Umgemeindung der Kirchengemeinde des ersten 
Wohnsitzes des Gemeindemitgliedes, dem aufneh-
menden Dekanat und der von der Kirchenleitung be-
auftragten, zentralen Stelle mitzuteilen. Die Umge-
meindung ist im Gemeindemitgliederverzeichnis bei-

 
 
 
 
(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätz-
lich der Ortskirchengemeinde des ersten 
Wohnsitzes als Gemeindemitglied an. 
 
 

 
 
 
 
(1) Jedes Kirchenmitglied gehört grundsätz-
lich der örtlichen Kirchengemeinde, bei Ge-
samtkirchengemeinden der Ortskirchenge-
meinde des ersten Wohnsitzes als Gemein-
demitglied an. 
 
(2) Wünscht ein Gemeindemitglied einer 
anderen als der Kirchengemeinde oder der 
Ortskirchengemeinde seines ersten Wohn-
sitzes anzugehören, so bedarf es der Um-
gemeindung. Bei der Umgemeindung ist 
eine schriftliche Anmeldung bei der aufneh-
menden Kirchengemeinde erforderlich.  
 
(3) Die aufnehmende Kirchengemeinde hat 
die erfolgte Umgemeindung der abgebenden 
Kirchengemeinde, dem aufnehmenden De-
kanat und der von der Kirchenleitung beauf-
tragten, zentralen Stelle mitzuteilen. Die 
Umgemeindung ist im Gemeindemitglieder-
verzeichnis beider Kirchengemeinden zu 
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der Kirchengemeinden zu vermerken.  vermerken.  

§ 24 
Amtszeit und Einführung 

 
(1) Die Amtszeit des Kirchenvorstands beginnt am 1. 
September des Wahljahres und beträgt sechs Jahre. 
Die neugewählten Mitglieder des Kirchenvorstands 
werden innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der 
Amtszeit in einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt 
und legen dabei das Versprechen nach Artikel 13 Ab-
satz 6 der Kirchenordnung ab. 
 
(2) Weitere Mitglieder des Kirchenvorstands treten ihr 
Amt mit dem Nachrücken oder nach der Berufung 
oder Nachwahl an. Sie werden in einem Gottesdienst 
eingeführt und legen dabei das Versprechen nach 
Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung ab. 
 
(3) Sofern Kirchenvorstandsmitglieder vor Aufnahme 
des Amtes noch nicht im Gottesdienst eingeführt wor-
den sind, legen sie das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung vor den übrigen Mitglie-
dern des Kirchenvorstands ab. Die Einführung im Got-
tesdienst ist alsbald nachzuholen. 

§ 24 
Amtszeit 

 
Die Amtszeit des Kirchenvorstands beginnt 
am 1. September des Wahljahres und be-
trägt sechs Jahre. 
 
 

 
 
 
 
 

Siehe im Übrigen § 26 
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§ 26 

Einberufung der ersten Sitzung 
 
Die erste Sitzung des neugewählten Kirchenvorstands 
findet binnen zwei Wochen nach Beginn seiner Amts-
zeit statt. Sie ist von der Pfarrerin oder von dem Pfar-
rer, in Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrstellen 
von der oder dem in der Kirchengemeinde dienstältes-
ten Pfarrerin oder Pfarrer, einzuberufen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe § 24 Absätze 2 und 3 
 
 

 
§ 26 

Einführung und Einberufung der  
ersten Sitzung 

 
(1) Die neugewählten Mitglieder des Kir-
chenvorstands sollen innerhalb von zwei 
Wochen nach Beginn der Amtszeit in einem 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt werden 
und dabei das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung ablegen. 
 
 
(2) Die erste Sitzung des neugewählten 
Kirchenvorstands findet nach der Amtsein-
führung statt. Sie wird durch den bisherigen 
Kirchenvorstand, der bis dahin die Ge-
schäfte führt, vorbereitet und von der Pfar-
rerin oder von dem Pfarrer, in Kirchenge-
meinden mit mehreren Pfarrstellen von der 
oder dem in der Kirchengemeinde dienstäl-
testen Pfarrerin oder Pfarrern einberufen 
und geleitet. 
 
(3) Weitere Mitglieder des Kirchenvor-
stands treten ihr Amt mit dem Nachrücken 
oder nach der Berufung oder Nachwahl an. 
Sie werden in einem Gottesdienst einge-
führt und legen dabei das Versprechen 
nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenord-
nung ab. 

 
 
 
 
 
(1) Die neugewählten Mitglieder des Kir-
chenvorstands sollen innerhalb von zwei 
Wochen nach Beginn der Amtszeit in einem 
Gottesdienst in ihr Amt eingeführt werden. 
Sie legen dabei das Versprechen nach Arti-
kel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung ab. 
 
 
(2) Die erste Sitzung des neugewählten Kir-
chenvorstands findet nach der Amtseinfüh-
rung statt. Sie wird durch den bisherigen 
Kirchenvorstand vorbereitet und von der 
dienstältesten zuständigen Pfarrerin oder 
von dem dienstältesten zuständigen Pfarrer 
einberufen und geleitet. 
 
 
 
 
(3) Der bisherige Kirchenvorstand nimmt bis 
zur ersten Sitzung des neugewählten Kir-
chenvorstands dessen Aufgaben wahr. 
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(4) Sofern Kirchenvorstandsmitglieder vor 
Aufnahme des Amtes noch nicht im Got-
tesdienst eingeführt worden sind, legen sie 
das Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 
der Kirchenordnung vor den übrigen Mit-
gliedern des Kirchenvorstands ab. Die Ein-
führung im Gottesdienst ist alsbald nachzu-
holen. 
 

 
(4) Weitere Mitglieder des Kirchenvorstands 
treten ihr Amt mit dem Nachrücken oder 
nach der Berufung oder Nachwahl an. Sie 
werden in einem Gottesdienst eingeführt und 
legen dabei das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung ab. 
 
(5) Sofern Kirchenvorstandsmitglieder vor 
Aufnahme des Amtes noch nicht im Gottes-
dienst eingeführt worden sind, legen sie das 
Versprechen nach Artikel 13 Absatz 6 der 
Kirchenordnung vor den übrigen Mitgliedern 
des Kirchenvorstands ab. Die Einführung im 
Gottesdienst ist alsbald nachzuholen. 

§ 28 
Verhinderung in Vorsitz oder Stellvertretung 

 
(1) Ist die Pfarrerin oder der Pfarrer, die oder der den 
Vorsitz führt, vorübergehend verhindert, so übernimmt 
die gewählte Stellvertretung den Vorsitz.  
 
(2) Bei einer länger als zwei Monate dauernden Ver-
hinderung, mit Ausnahme eines Studienurlaubs des 
Pfarrers oder der Pfarrerin, übernimmt die beauftragte 
Vertreterin oder der beauftragte Vertreter im Pfarramt 
von der vertretenen Pfarrerin oder dem vertretenen 
Pfarrer den Vorsitz beziehungsweise die Stellvertre-

 
 
 
 
 
 
 
(2) Wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 
nach Artikel 28 Absatz 2 Nummer 6 der 
Kirchenordnung mit einer Vertretung wegen 
Vakanz, Krankheit oder anderweitiger Ver-
hinderung beauftragt, übernimmt sie oder 
er als beauftragte Vertreterin oder beauf-
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tung im Kirchenvorstand. Entsprechendes gilt für eine 
Vakanzvertretung, sofern der Kirchenvorstand nicht 
vorher eine andere Entscheidung über Vorsitz und 
Stellvertretung nach § 27 Absatz 1 trifft. 

tragter Vertreter im Pfarramt auch die Stell-
vertretung der oder des Vorsitzenden im 
Kirchenvorstand. Ein als stellvertretende 
Vorsitzende oder stellvertretender Vorsit-
zender gewähltes Gemeindemitglied über-
nimmt währenddessen den Kirchenvor-
standsvorsitz. 
 

§ 30 
Veränderungen der Mitgliederzahl 

 
(1) In besonders begründeten Fällen kann der Kir-
chenvorstand auch während der Wahlperiode frühes-
tens sechs Monate nach Beginn der Amtszeit des Kir-
chenvorstands beschließen, von der Zahl der nach § 7 
Absatz 1 der Kirchengemeindewahlordnung zu wäh-
lenden Mitglieder bis zu einem Drittel nach oben oder 
unten abzuweichen. Der entsprechende Kirchenvor-
standsbeschluss ist dem Dekanatssynodalvorstand 
mitzuteilen.  
 
 
 
(2) Die bei einer Erhöhung erforderliche Ergänzungs-
wahl wird durch den Kirchenvorstand in geheimer 
Wahl vorgenommen. Sie gilt für den Rest der Amtszeit 
des Kirchenvorstands. 
 
(3) Bei einer Herabsetzung bleiben die bisherigen Mit-
glieder des Kirchenvorstands im Amt. Scheidet ein 

§ 30 
Veränderungen der Mitgliederzahl 

 
(1) In besonders begründeten Fällen kann 
der Kirchenvorstand auch während der 
Wahlperiode frühestens sechs Monate 
nach Beginn der Amtszeit des Kirchenvor-
stands beschließen, von der Zahl der nach 
§ 7 der Kirchengemeindewahlordnung zu 
wählenden Mitglieder bis zu einem Drittel 
nach oben oder unten abzuweichen. Der 
entsprechende Kirchenvorstandsbeschluss 
ist dem Dekanatssynodalvorstand mitzutei-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(1) In besonders begründeten Fällen kann 
der Kirchenvorstand auch während der 
Wahlperiode frühestens sechs Monate nach 
Beginn der Amtszeit des Kirchenvorstands 
beschließen, von der Zahl der nach § 7 der 
Kirchengemeindewahlordnung zu wählenden 
Mitglieder bis zu einem Drittel nach oben 
oder unten abzuweichen. Der Kirchenvor-
standsbeschluss ist dem Dekanatssynodal-
vorstand mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18742#s10560044
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Mitglied des Kirchenvorstands vorzeitig aus, entfällt 
die Ergänzung des Kirchenvorstands nach § 31. 

 
 
 
(4) Der Kirchenvorstand kann auch wäh-
rend der Wahlperiode frühestens sechs 
Monate nach Beginn der Amtszeit des Kir-
chenvorstands beschließen, bis zu zwei 
Gemeindemitglieder, die die Voraussetzun-
gen der Wählbarkeit nach § 4 Absatz 1a 
der Kirchengemeindewahlordnung erfüllen, 
als Jugendmitglieder zu wählen. Der ent-
sprechende Kirchenvorstandsbeschluss ist 
dem Dekanatssynodalvorstand mitzuteilen.  

 
 
 
(4) Der Kirchenvorstand kann auch während 
der Wahlperiode frühestens sechs Monate 
nach Beginn der Amtszeit des Kirchenvor-
stands beschließen, bis zu zwei Gemeinde-
mitglieder als Jugendmitglieder zu wählen. 
Der Kirchenvorstandsbeschluss ist dem De-
kanatssynodalvorstand mitzuteilen. 

§ 31 
Vorzeitiges Ausscheiden 

 
(1) Scheiden innerhalb eines Jahres nach Beginn der 
Amtszeit des Kirchenvorstands gewählte Mitglieder 
aus und wird dadurch die Zahl der Mitglieder des Kir-
chenvorstands nach § 7 der Kirchengemeindewahl-
ordnung unterschritten, so rücken für den Rest der 
Amtszeit diejenigen nach, die nach den gewählten 
Mitgliedern des Kirchenvorstands die meisten Stim-
men erhalten haben, wenn sie zum Zeitpunkt des 
Nachrückens die Voraussetzungen der Wählbarkeit 
noch erfüllen. Bei Stimmengleichheit gilt § 20 Absatz 2 
Satz 2 der Kirchengemeindewahlordnung. Bei einer 
Bezirkswahl nach § 9 der Kirchengemeindewahlord-
nung folgt das Nachrücken aus der Liste des jeweili-
gen Wahlbezirks. Ist der Wahlvorschlag vorzeitig er-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Scheiden gewählte Mitglieder des Kir-
chenvorstands nach Beginn der Amtszeit 
des Kirchenvorstands aus und wird dadurch 
die Zahl der Mitglieder des Kirchenvorstands 
nach § 7 der Kirchengemeindewahlordnung 
unterschritten, so hat der Kirchenvorstand 
für den Rest der Amtszeit binnen drei Mona-
ten eine entsprechende Anzahl von Ge-
meindemitgliedern nachzuwählen, die die 
Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen. 
Bei der Nachwahl ist der Kirchenvorstand an 
den früheren Wahlvorschlag nicht gebunden. 
Bei einer Bezirkswahl nach § 9 der Kirchen-
gemeindewahlordnung soll ein Gemeinde-
mitglied aus dem Wahlbezirk des ausge-
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schöpft, wird nach Absatz 3 verfahren. 
 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn gewählte Kandi-
datinnen oder Kandidaten vor ihrer Einführung als 
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher aus-
scheiden. Im Falle von Absatz 1 Satz 4 entscheidet 
der neugewählte Kirchenvorstand bei Beginn seiner 
Amtszeit. 
 
(3) Scheiden gewählte Mitglieder des Kirchenvor-
stands später als ein Jahr nach Beginn der Amtszeit 
des Kirchenvorstands aus und wird dadurch die Zahl 
der Mitglieder des Kirchenvorstands nach § 7 der Kir-
chengemeindewahlordnung unterschritten, so hat der 
Kirchenvorstand für den Rest der Amtszeit binnen drei 
Monaten eine entsprechende Anzahl von Gemeinde-
mitgliedern nachzuwählen, die die Voraussetzungen 
der Wählbarkeit erfüllen. Bei der Nachwahl ist der Kir-
chenvorstand an den früheren Wahlvorschlag nicht 
gebunden. Bei einer Bezirkswahl nach § 9 der Kir-
chengemeindewahlordnung ist ein Gemeindemitglied 
aus dem Wahlbezirk des ausgeschiedenen Mitglieds 
des Kirchenvorstands zu wählen. 
 
 
 
 
 
(4) Scheiden Jugenddelegierte aus, so rücken für den 
Rest der Amtszeit diejenigen nach, die nach den ge-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Scheiden gewählte Mitglieder des Kir-
chenvorstands später als ein Jahr nach 
Beginn der Amtszeit des Kirchenvorstands 
aus und wird dadurch die Zahl der Mitglie-
der des Kirchenvorstands nach § 7 der Kir-
chengemeindewahlordnung unterschritten, 
so hat der Kirchenvorstand für den Rest der 
Amtszeit binnen drei Monaten eine ent-
sprechende Anzahl von Gemeindemitglie-
dern nach zu wählen, die die Vorausset-
zungen der Wählbarkeit erfüllen. Bei der 
Nachwahl ist der Kirchenvorstand an den 
früheren Wahlvorschlag nicht gebunden. 
Bei einer Bezirkswahl nach § 9 der Kir-
chengemeindewahlordnung soll ein Ge-
meindemitglied aus dem Wahlbezirk des 
ausgeschiedenen Mitglieds des Kirchen-
vorstands gewählt werden. 
 
(4) Scheiden nach der Kirchengemeinde-
wahlordnung gewählte Jugendmitglieder 

schiedenen Mitglieds des Kirchenvorstands 
gewählt werden. 
 
(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ge-
wählte Kandidatinnen oder Kandidaten vor 
ihrer Einführung als Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher ausscheiden. 
 
 
 
 
 
 
 
streichen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Absatz 1 Satz 3 
 
 
 
 
Wird Absatz 3 
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wählten Jugenddelegierten die meisten Stimmen er-
halten haben. Anderenfalls kann der Kirchenvorstand 
eine entsprechende Anzahl von Jugenddelegierten 
nachwählen. 

innerhalb eines Jahres nach Beginn der 
Amtszeit des Kirchenvorstands aus, so 
rücken für den Rest der Amtszeit diejenigen 
nach, die nach den gewählten Jugendmit-
gliedern die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. Anderenfalls kann der Kirchenvor-
stand Jugendmitglieder nachwählen (§ 30 
Absatz 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Dem Dekanatssynodalvorstand sind un-
verzüglich die Namen ausscheidender und 
nachrückender, nachgewählter und berufe-
ner Mitglieder und Jugendmitglieder des Kir-
chenvorstands mitzuteilen.  

§ 38 
Geschäftsführung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende ist für die Führung der 
laufenden Geschäfte der kirchengemeindlichen Ver-
waltung verantwortlich. Sie oder er wird hierbei durch 
die Stellvertretung unterstützt und vertreten. Für die 
weiteren wahrzunehmenden Aufgaben können Res-
sortzuständigkeiten für die einzelnen Mitglieder des 
Kirchenvorstands gebildet werden. 
 
(2) Der Kirchenvorstand kann widerruflich, längstens 
für die Dauer seiner Amtszeit, aus seiner Mitte Finanz- 
und Liegenschaftsbeauftragte bestellen. Der Be-
schluss über die Bestellung bedarf der Genehmigung 
der Kirchenverwaltung. Den Beauftragten obliegt unter 
der Verantwortung des Kirchenvorstands die Wahr-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Kirchenvorstand kann widerruflich, 
längstens für die Dauer seiner Amtszeit, 
aus seiner Mitte durch Wahl Finanz- und 
Liegenschaftsbeauftragte bestellen. Den 
Beauftragten obliegt unter der Verantwor-
tung des Kirchenvorstands die Wahrneh-
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nehmung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungs-
wesens gemäß der Kirchlichen Haushaltsordnung. 
Soweit mehrere Beauftragte bestellt sind, soll je einer 
Beauftragten oder einem Beauftragten die Wahrneh-
mung der Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Finanz-
beauftragte oder Finanzbeauftragter) und die Verwal-
tung des kirchengemeindlichen Grundeigentums ein-
schließlich der Bauaufgaben (Liegenschaftsbeauftrag-
te oder Liegenschaftsbeauftragter) übertragen wer-
den. Die Aufgaben der Beauftragten im Einzelnen 
regelt eine Dienstanweisung. 
 
 
 
 
 
(3) Die oder der Vorsitzende ist Dienstvorgesetzte 
oder Dienstvorgesetzter aller Mitarbeitenden der Kir-
chengemeinde, sofern der Kirchenvorstand durch Ge-
schäftsordnung nichts anderes bestimmt. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende ist für die Vorbereitung 
und Leitung der Sitzungen des Kirchenvorstands, für 
die Ausführung der Beschlüsse des Kirchenvorstands, 
die Einberufung des Kreises der Mitarbeitenden und 
die ordnungsgemäße Übergabe der Geschäfte zum 
Ende ihrer oder seiner Amtszeit verantwortlich. Die 
Regelungen der Kirchlichen Haushaltsordnung bleiben 
unberührt.  
(5) Näheres ist durch eine Geschäftsordnung des Kir-
chenvorstands zu regeln. 

mung des Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesens gemäß der Kirchlichen 
Haushaltsordnung. Soweit mehrere Beauf-
tragte bestellt sind, soll je einer Beauftrag-
ten oder einem Beauftragten die Wahr-
nehmung der Kassen- und Rechnungsge-
schäfte (Finanzbeauftragte oder Finanzbe-
auftragter) und die Verwaltung des kir-
chengemeindlichen Grundeigentums ein-
schließlich der Bauaufgaben (Liegen-
schaftsbeauftragte oder Liegenschaftsbe-
auftragter) übertragen werden. Die Aufga-
ben der Beauftragten im Einzelnen regelt 
eine Dienstanweisung, die der Genehmi-
gung der Kirchenverwaltung bedarf. 
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§ 39 
Einladung und Tagesordnung 

 
(1) Die oder der Vorsitzende beruft den Kirchenvor-
stand zu Sitzungen ein. Dies soll mindestens jeden 
zweiten Monat geschehen. 
 
(2) Die Mitglieder des Kirchenvorstands sind mindes-
tens eine Woche vor der Sitzung unter Mitteilung der 
Tagesordnung in Schrift- oder Textform unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzu-
laden. Bei besonderer Dringlichkeit kann die Einla-
dungsfrist verkürzt werden. 
 
(3) Der Kirchenvorstand muss einberufen werden, 
wenn mindestens ein Drittel seiner Mitglieder dies 
unter Angabe des Zweckes beantragt. 
 
(4) Angelegenheiten, die mindestens von einem Vier-
tel der Mitglieder und spätestens vier Tage vor der 
Sitzung bei der oder dem Vorsitzenden schriftlich an-
gemeldet wurden, müssen auf die Tagesordnung ge-
setzt werden. 
 
(5) Über Angelegenheiten, die nicht auf der Tagesord-
nung stehen, kann auf Beschluss verhandelt werden. 
Über sie darf jedoch ein Beschluss nur gefasst wer-
den, wenn alle anwesenden Mitglieder damit einver-
standen sind. Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Nachwahlen zum Kirchenvorstand und Wahlen 
nach § 27. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18742#s10560044
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 (6) Angelegenheiten, die auf der Tagesord-
nung stehen, können auf Beschluss von 
der Tagesordnung genommen oder vertagt 
werden. Ausgenommen von dieser Rege-
lung sind Nachwahlen zum Kirchenvor-
stand und Wahlen nach § 27. 

§ 41 
Beschlussfähigkeit, Beschlüsse und Wahlen 

 
(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der 
Mehrheit der nach der Kirchengemeindewahlordnung 
gewählten und berufenen Mitglieder notwendig. 
 
 
(2) War der Kirchenvorstand nicht beschlussfähig, so 
ist er in der zweiten Sitzung ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Bei 
der Einberufung zur zweiten Sitzung, die dieselbe Ta-
gesordnung wie die erste haben muss, ist hierauf 
ausdrücklich hinzuweisen. 3In diesem Fall ist die Ver-
kürzung der Einladungsfrist nach § 39 Absatz 2 Satz 2 
nicht zulässig. 
 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn der Kirchenvorstand 
durch das Ausscheiden von Mitgliedern beschlussun-
fähig geworden ist. 
 
(4) Bei Beschlüssen ist ein Antrag angenommen, 
wenn ihm mehr als die Hälfte der anwesenden Mit-
glieder zustimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag 

 
 
 
(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesen-
heit der Mehrheit der nach der gewählten 
und berufenen Mitglieder sowie der stimm-
berechtigten Jugendmitglieder notwendig. 
 

 
 
 
(1) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesen-
heit der Mehrheit der nach der Kirchenge-
meindewahlordnung gewählten und berufe-
nen Mitglieder einschließlich der stimmbe-
rechtigten Jugendmitglieder notwendig. 
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als abgelehnt. Auf Verlangen eines Mitgliedes ist ge-
heim abzustimmen. 
 
(5) Wahlen sind geheim und mit Stimmzetteln vorzu-
nehmen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder erhält. 
 
(6) Bei mehreren Kandidatinnen und Kandidaten sind 
weitere Wahlgänge durchzuführen, wenn die nach 
Absatz 5 erforderliche Mehrheit nicht erreicht wurde. 
Erreicht auch im zweiten Wahlgang niemand die nach 
Absatz 5 erforderliche Mehrheit, so ist gewählt, wer im 
dritten Wahlgang die meisten Stimmen, mindestens 
aber mehr als die Hälfte der zur Beschlussfähigkeit 
des Kirchenvorstands erforderlichen Stimmen erhalten 
hat. Nötigenfalls ist die Wahlhandlung durch engere 
Wahlen solange fortzusetzen, bis sich eine solche 
Mehrheit ergibt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
 
(7) Die besonderen Regelungen für Pfarrwahlen blei-
ben unberührt. 

§ 44 
Ausschüsse des Kirchenvorstands 

 
(1) Der Kirchenvorstand soll für sachlich oder örtlich 
abgegrenzte Aufgaben Arbeitsausschüsse bestellen. 
Zu diesen Ausschüssen können neben Mitgliedern 
des Kirchenvorstands auch Gemeindemitglieder hin-
zugezogen werden. Der Kirchenvorstand bestimmt 

 
 
 
(1) Der Kirchenvorstand soll für sachlich 
oder örtlich abgegrenzte Aufgaben Arbeits-
ausschüsse bestellen. Zu diesen Aus-
schüssen können neben Mitgliedern des 
Kirchenvorstands auch Gemeindemitglieder 

 
 
 
(1) Der Kirchenvorstand soll für sachlich oder 
örtlich abgegrenzte Aufgaben zu seiner Be-
ratung Arbeitsausschüsse bestellen. Zu die-
sen Ausschüssen können neben Mitgliedern 
des Kirchenvorstands auch weitere Perso-
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Vorsitz und Stellvertretung. 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die Ausschüsse sind an die Weisungen des Kir-
chenvorstands gebunden und diesem berichtspflichtig. 
Ihre Arbeitsweise ist vom Kirchenvorstand durch eine 
Geschäftsordnung zu regeln. Den Ausschüssen kön-
nen Aufgaben zur selbstständigen Wahrnehmung und 
Beschlussfassung unter Verantwortung des Kirchen-
vorstands übertragen werden.  
 
 
 
 
 
(3) Vor Beschlussfassung des Kirchenvorstands in 
Angelegenheiten, die einem Ausschuss übertragen 
sind, ist dieser zu hören.  
 
 
 
(4) Die Tätigkeit der nach Absatz 1 mit der Wahrneh-
mung von Aufgaben Betrauten ist ehrenamtlich. Not-
wendige Auslagen werden erstattet.  
 
 

hinzugezogen werden, die die Vorausset-
zungen der Wählbarkeit in den Kirchenvor-
stand nach § 4 Absatz 1 der Kirchenge-
meindewahlordnung erfüllen. Der Kirchen-
vorstand bestimmt Vorsitz und Stellvertre-
tung. 

nen hinzugezogen werden.  
 
 
 
 
 
 
(2) Sofern den Ausschüssen Aufgaben zur 
selbstständigen Wahrnehmung und Be-
schlussfassung unter Verantwortung des 
Kirchenvorstands übertragen werden, kön-
nen dem Ausschuss mit Stimmrecht nur Mit-
glieder des Kirchenvorstands oder Gemein-
demitglieder, die die Voraussetzungen der 
Wählbarkeit in den Kirchenvorstand nach § 4 
Absatz 1 der Kirchengemeindewahlordnung 
erfüllen, angehören. Zu den Sitzungen kön-
nen weitere Personen beratend hinzugezo-
gen werden. 
 
(3) Die Ausschüsse sind an die Weisungen 
des Kirchenvorstands gebunden und diesem 
berichtspflichtig. Ihre Arbeitsweise ist vom 
Kirchenvorstand durch eine Geschäftsord-
nung zu regeln. Der Kirchenvorstand be-
stimmt Vorsitz und Stellvertretung. 
 
(4) Vor Beschlussfassung des Kirchenvor-
stands in Angelegenheiten, die einem Aus-
schuss übertragen sind, ist dieser zu hören.  
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(5) Andere gesamtkirchliche Vorschriften, die die Bil-
dung von Ausschüssen des Kirchenvorstands vorse-
hen, bleiben unberührt. 
 

(5) Die Tätigkeit der nach Absatz 1 mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben Betrauten ist 
ehrenamtlich. Notwendige Auslagen werden 
erstattet.  
 
(6) Andere gesamtkirchliche Vorschriften, die 
die Bildung von Ausschüssen des Kirchen-
vorstands vorsehen, bleiben unberührt. 

§ 46 
Unterrichtung durch den Kirchenvorstand 

§ 46 
Verpflichtung zur Aussetzung von Be-

schlüssen 
 
 

 

§ 47 
Genehmigung von Beschlüssen und Erklärungen 

 
(1) Sofern die gesamtkirchlichen Vorschriften eine 
Genehmigung vorsehen, werden Beschlüsse des Kir-
chenvorstands und entsprechende Willenserklärungen 
erst mit Erteilung der Genehmigung wirksam. Sie dür-
fen vorher nicht vollzogen werden. 
(2) 1 Beschlüsse des Kirchenvorstands und entspre-
chende Willenserklärungen über folgende Gegenstän-
de bedürfen der Genehmigung durch die Kirchenver-
waltung: 

  1.  Feststellung des Haushalts- oder Wirtschafts-
planes einschließlich des Stellenplans; 

  2.  Errichtung und Änderung von Stellen für Mit-
arbeitende; 
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  3. Abschluss, Ergänzung und Änderung von 
Dienstverträgen mit Mitarbeitenden und sons-
tige Verträge, die die Übernahme von Perso-
nalverpflichtungen enthalten (insbesondere 
Gestellungs- und Geschäftsführerverträge) mit 
einer Vertragsdauer von mehr als drei Mona-
ten; 

  4. Begründung und Änderung von Rechtsverhält-
nissen von wesentlicher Bedeutung, die die 
Kirchengemeinde auf Dauer verpflichten; 

  5. Erwerb, Veräußerung oder Belastung von 
Grundstücken und grundstücksgleichen Rech-
ten sowie Erwerb und Aufgabe von Rechten an 
fremden Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten; 

 
 
 
 
 
 

  6. Verpachtung von Grundstücken (mit Ausnah-
me von Äckern und Wiesen zur ausschließli-
chen landwirtschaftlichen Nutzung), An- und 
Vermietung von Gebäuden und Gebäudeteilen 
sowie Einräumung von Ansprüchen auf Nut-
zung hieran; 

  7. Änderung, Veräußerung, Instandsetzung sowie 
Abbruch von Bauwerken und Gegenständen, 
die einen geschichtlichen, wissenschaftlichen, 
Kunst- oder Denkmalswert haben; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Erwerb, Veräußerung oder Belas-
tung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie Er-
werb und Aufgabe von Rechten an 
fremden Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten; Entwid-
mung von Gebäuden oder Räumen 
als Gottesdienststätte, Versamm-
lungsstätte oder Pfarrdienstwoh-
nung sowie Entwidmung von Be-
stattungsplätzen; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Erwerb, Veräußerung oder Belas-
tung von Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten sowie Er-
werb und Aufgabe von Rechten an 
fremden Grundstücken und grund-
stücksgleichen Rechten; 
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  8. Beschaffung von Kunstwerken, Orgeln und 
Glocken; 

  9. Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweite-
rung, Abgabe und Aufhebung von Einrichtun-
gen oder wirtschaftlichen Unternehmen sowie 
die Beteiligung an ihnen (insbesondere Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung, Kindergär-
ten, Diakoniestationen); 

  10. Namensgebung für Kirchengemeinden; 
  11. Erhebung einer Klage vor einem staatlichen 

Gericht, Abgabe von Anerkenntnissen oder 
Abschluss von Vergleichen; 

  12. Annahme von Schenkungen, Erbschaften und 
Vermächtnissen, soweit diese mit Auflagen 
oder Lasten verbunden sind; 

  13. Verwendung von Vermögen oder seinen Er-
trägnissen zu anderen als den bestimmungs-
gemäßen Zwecken; 

  14. Aufnahme von Darlehen, ab einer Wertgrenze 
von insgesamt 5.000 Euro pro Jahr; 

  15. Verzicht auf vermögensrechtliche Ansprüche 
und auf die für sie bestellten Sicherheiten ab 
einer Wertgrenze von insgesamt 5.000 Euro 
pro Jahr; 

  16. Übernahme von Bürgschaften oder sonstigen 
Verpflichtungen, die wirtschaftlich einer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a. Entwidmung von Gebäuden oder 
Räumen als Gottesdienststätte, Ver-
sammlungsstätte oder Pfarrdienst-
wohnung sowie Entwidmung von Be-
stattungsplätzen; 

 



 Anlage zu Drucksache Nr. 54/18 
 

17 
 

Geltendes Recht Änderungsvorschläge KGO  
1. Lesung (Drs. 08/18) 

Änderungsvorschläge KGO 2. Lesung 
(Drs. 54/18) 

Schuldübernahme für Dritte gleichkommen; 
  17. Kirchengemeindesatzungen 

 
Sonstige gesamtkirchliche Vorschriften, die in anderen 
Fällen eine Genehmigungspflicht der Kirchenleitung 
oder der Kirchenverwaltung vorschreiben, bleiben 
unberührt. Im Falle der Nummer 3 gilt die Genehmi-
gung als erteilt, wenn dem Beschluss des Kirchenvor-
stands nicht innerhalb von sechs Wochen nach Zu-
gang von der Kirchenverwaltung widersprochen wird. 
 
(3) Kirchengemeindesatzungen sind eine Woche lang 
der Gemeinde zur Einsichtnahme offen zu legen. Dies 
ist der Gemeinde im Gottesdienst und auf andere ge-
eignete Weise bekannt zu geben. 
 
(4) Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung 
die Genehmigungsbefugnisse nach Absatz 2 ganz 
oder teilweise übertragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 53 
Einspruch und Beschwerde 

§ 53 
Einspruch 
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Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Vom 24. November 2012 

(ABl. 2013 S. 38, 50), zuletzt geändert am  
9. Mai 2014 (ABl. 2014 S. 254),  

berichtigt am 16. Dezember 2014 (ABl. 2015 S. 2) 

  

Abschnitt 1 
Allgemeines   

§ 1 
Grundsatz 

 
(1) In den Kirchenvorstand sollen Frauen und 
Männer gewählt werden, die bereit und geeig-
net sind, die in der Kirchenordnung genannten 
Aufgaben der Leitung der Kirchengemeinde zu 
übernehmen. 
 
(2) Die Gemeindemitglieder nehmen ihre Mit-
verantwortung für die Leitung der Kirchenge-
meinde dadurch wahr, dass sie sich an der 
kirchlichen Wahl beteiligen, frei von allen 
unkirchlichen Bindungen ihre Entscheidung 
treffen und sich auch selbst zur Übernahme 
eines solchen Dienstes bereitfinden. 

  
 
 
(1) In den Kirchenvorstand sollen Personen 
gewählt werden, die bereit und geeignet sind, 
die in der Kirchenordnung genannten Aufgaben 
der Leitung der Kirchengemeinde zu überneh-
men. 
 

§ 2 
Wahlrecht 

 
(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes wer-
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den von den wahlberechtigten Gemeindemit-
gliedern in gleicher, freier, allgemeiner, gehei-
mer und unmittelbarer Wahl gewählt. 
 
(2) Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, 
die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. 
 
(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, 

  1. wem zur Besorgung aller seiner Ange-
legenheiten eine Betreuerin oder ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige 
Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, 
wenn der Aufgabenkreis der Betreuerin 
oder des Betreuers die in § 1896 Absatz 
4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetz-
buches bezeichneten Angelegenheiten 
nicht erfasst, 
 

  2. wer auf Grund der Bestimmungen eines 
Kirchengesetzes das Wahlrecht verlo-
ren hat. 

 
(4) Der Kirchenvorstand stellt fest, dass ein 
Wahlhindernis nach Absatz 3 vorliegt und trägt 
dies in das Wählerverzeichnis ein. 

§ 3 
Wählerverzeichnis 

 
(1) Das Verzeichnis der Wahlberechtigten wird 
aus dem Gemeindemitgliederverzeichnis gebil-
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det. Es enthält: Zuname, Vorname, Geburtstag, 
Wohnung. Es kann alphabetisch oder nach 
örtlichen Gegebenheiten angelegt sein. 
 
(2) Die Gemeindemitglieder können bis 14 Ta-
ge vor der Wahl Auskunft verlangen, mit wel-
chen Angaben sie in das Wählerverzeichnis 
eingetragen sind. Die Gemeindemitglieder sind 
spätestens vier Wochen vor der Wahl auf diese 
Möglichkeit im Gottesdienst und auf andere 
geeignete Weise hinzuweisen. 
 
(3) Wird die Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit 
des Wählerverzeichnisses festgestellt, ist eine 
Berichtigung vorzunehmen. 

§ 4 
Wählbarkeit 

 
(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands kön-
nen nur solche wahlberechtigten Gemeindemit-
glieder gewählt werden, die  
 

  1. zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, sofern bei Minder-
jährigen das schriftliche Einverständnis 
der Sorgerechtsinhaber mit einer Kan-
didatur vorliegt, 
 

  2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren und bereit sind, 
das Versprechen nach Artikel 13 Absatz 

§ 4 
Wählbarkeit 

 
(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands kön-
nen nur solche wahlberechtigten Gemeindemit-
glieder gewählt werden, die  
 

  1. zu Beginn der Amtszeit das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, sofern bei Minder-
jährigen das schriftliche Einverständnis 
der Sorgerechtsinhaber mit einer Kan-
didatur vorliegt, 
 

  2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren, in eine Nutzung 
der erforderlichen personenbezogenen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren, in eine Verar-
beitung der erforderlichen personenbe-
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6 der Kirchenordnung abzulegen sowie 
erklärt haben, ob und bei welchem 
kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt 
sind. 

Sie sollen konfirmiert sein. 
 
 
 
(1a) Zu Jugenddelegierten im Kirchenvorstand 
können nur solche wahlberechtigten Gemein-
demitglieder gewählt werden, die 
 

1. zu Beginn der Amtszeit das 14. Lebens-
jahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, 
 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren und bereit sind, 
das Versprechen nach Artikel 13 Absatz 
6 der Kirchenordnung abzulegen sowie 
erklärt haben, ob und bei welchem 
kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt 
sind, 
 

3. konfirmiert sind 
 

4. und bei denen das schriftliche Einver-
ständnis der Sorgerechtsinhaber in eine 
Mitarbeit im Kirchenvorstand als Ju-
genddelegierte oder Jugenddelegierter 
vorliegt. 

 

Daten für das Wahlverfahren einwilligen 
und bereit sind, das Versprechen nach 
Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung 
abzulegen sowie erklärt haben, ob und 
bei welchem kirchlichen Arbeitgeber sie 
beschäftigt sind. 
Sie sollen konfirmiert sein. 

 
(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand 
können nur solche wahlberechtigten Gemein-
demitglieder gewählt werden, die 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind 
und 
 

4. bei denen das schriftliche Einverständ-
nis der Sorgerechtsinhaber in eine Nut-
zung der erforderlichen personenbezo-
genen Daten für das Wahlverfahren so-
wie zur Mitarbeit im Kirchenvorstand als 
Jugendmitglied vorliegt. 

zogenen Daten für das Wahlverfahren 
einwilligen und bereit sind, das Verspre-
chen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kir-
chenordnung abzulegen sowie erklärt 
haben, ob und bei welchem kirchlichen 
Arbeitgeber sie beschäftigt sind. 

Sie sollen konfirmiert sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. bei denen das schriftliche Einver-
ständnis der Sorgerechtsinhaber in eine  
Verarbeitung der erforderlichen perso-
nenbezogenen Daten für das Wahlver-
fahren sowie zur Mitarbeit im Kirchen-
vorstand als Jugendmitglied vorliegt. 
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(2) Nicht gewählt werden dürfen: 
 

  1. Gemeindemitglieder, die im Umfang ei-
nes mehr als geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses zur Kirchengemein-
de tätig sind. 
 

  2. Gemeindemitglieder, die als Mitarbei-
tende anderer kirchlicher Einrichtungen 
in der Kirchengemeinde im Umfang ei-
nes mehr als geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisses tätig sind. 
 

  3. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner 
von Gemeindepfarrerinnen und -
pfarrern sowie deren Kinder. 
 

  4. Ruhestandspfarrerinnen oder Ruhe-
standspfarrer, die zuvor Gemeindepfar-
rerin oder Gemeindepfarrer in derselben 
Kirchengemeinde waren, sowie deren 
Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner. 
 

  5. Gemeindemitglieder, denen innerhalb 
der letzten sechs Jahre ihr Amt wegen 
groben Verstoßes gegen ihre Pflichten 
als Kirchenvorsteherin oder Kirchenvor-
steher aberkannt worden ist (§ 51 
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KGO). 
 

(3) Nicht gewählt werden sollen: 
 

  1. ordinierte Gemeindemitglieder. 
 

  2. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner 
von Personen, die aufgrund eines Be-
schäftigungsverhältnisses im Sinne von 
Absatz 2 Nummer 1 zur Kirchenge-
meinde tätig sind. 

 
(4) Dem Kirchenvorstand sollen nicht gleichzei-
tig angehören: Ehegatten, Partnerinnen und 
Partner eingetragener Lebenspartnerschaften, 
Geschwister, Stiefgeschwister, Eltern und Kin-
der, Stiefeltern und Stiefkinder, Schwiegereltern 
und Schwiegerkinder. 
 
(5) Der Dekanatssynodalvorstand kann auf 
Antrag des Benennungsausschusses oder des 
Kirchenvorstandes in begründeten Einzelfällen 
von der Vorschrift der Absätze 3 und 4 Aus-
nahmen bewilligen. Der Dekanatssynodalvor-
stand entscheidet endgültig. 

Abschnitt 2 
Wahlvorbereitung   

§ 5 
Benennungsausschuss 

§ 5 
Benennungsausschuss 
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(1) Zur Aufstellung des Wahlvorschlages bildet 
der Kirchenvorstand einen Benennungsaus-
schuss. 
 
 
 
(2) Dem Benennungsausschuss gehören in 
Kirchengemeinden mit bis zu 2000 Gemeinde-
mitgliedern eine Pfarrerin oder ein Pfarrer, zwei 
Mitglieder des Kirchenvorstandes sowie drei 
Gemeindemitglieder, die nicht dem Kirchenvor-
stand angehören, an. Dem Benennungsaus-
schuss gehören in Kirchengemeinden mit mehr 
als 2000 Gemeindemitgliedern bis zu zwei Pfar-
rerinnen oder Pfarrer, sowie drei Mitglieder des 
Kirchenvorstandes und fünf Gemeindemitglie-
der, die nicht Mitglieder des Kirchenvorstandes 
sind, an. 
 
(3) § 4 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 
(4) Der Kirchenvorstand regelt den Vorsitz im 
Benennungsausschuss. 
 

 
Zur Aufstellung des Wahlvorschlages kann der 
Kirchenvorstand einen Benennungsausschuss 
bilden. Wird kein Benennungsausschuss gebil-
det, nimmt der Kirchenvorstand dessen Aufga-
ben wahr. 
 
 
 
 
Absätze 2-4 streichen 

§ 6 
Wahlvorschlag 

 
(1) Der Wahlvorschlag muss ein Viertel mehr 
Personen enthalten als zu wählen sind. 
 

§ 6 
Wahlvorschlag 

 
(1) Der Wahlvorschlag muss ein Viertel mehr 
Personen enthalten als zu wählen sind. Min-
destens sollen drei Personen, in jedem Fall 

 
 
 
(1) Der Wahlvorschlag soll mindestens ein Vier-
tel mehr Personen enthalten als zu wählen 
sind. Er muss mindestens so viele Personen 
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(1a) In den Wahlvorschlag können Jugendde-
legierte aufgenommen werden. 
 
(2) In den Wahlvorschlag dürfen nur Gemein-
demitglieder aufgenommen werden, die nach § 
4 gewählt werden können. 
 
(3) In dem Wahlvorschlag soll auf die kirchliche, 
soziale und altersmäßige Zusammensetzung 
der Kirchengemeinde angemessen Rücksicht 
genommen und auf ein ausgewogenes Ver-
hältnis von Frauen und Männern geachtet wer-
den. 
 
(4) Die Namen der Vorgeschlagenen sind in 
alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von 
Beruf, Geburtsjahr und Wohnung aufzuführen. 

müssen aber zwei Personen mehr benannt 
werden als zu wählen sind. 
 
 
 
 
(1a) In den Wahlvorschlag können Jugendmit-
glieder aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Namen der Vorgeschlagenen sind in 
alphabetischer Reihenfolge mit Angabe von 
Beruf, Alter am Wahltag und Wohnung aufzu-
führen. 

enthalten wie zu wählen sind. 
 
 
 
 
 
Verschieben als Absatz 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) In den Wahlvorschlag können zusätzlich 
Jugendmitglieder aufgenommen werden. 

§ 7 
Zahl der Mitglieder des 

Kirchenvorstandes 
 
(1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder des 

§ 7 
Zahl der Kirchenvorstandsmitglieder 

 
(1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder legt 
der Kirchenvorstand fest. Sie beträgt mindes-

 
 
 
(1) Die Zahl der zu wählenden Mitglieder legt 
der Kirchenvorstand fest. Sie beträgt in Ge-
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Kirchenvorstands beträgt in Gemeinden 
bis zu 500 Gemeindemitgliedern 6,  
bis zu 1.000 Gemeindemitgliedern 8,  
bis zu 2.000 Gemeindemitgliedern 10,  
bis zu 3.000 Gemeindemitgliedern 12,  
bis zu 6.000 Gemeindemitgliedern 14,  
über 6.000 Gemeindemitgliedern 16.  
 
(2) Von diesen Zahlen kann bis zu einem Drittel 
nach oben oder unten abgewichen werden.  
 
 
(3) Der Kirchenvorstand legt die Zahl der zu 
wählenden Mitglieder fest. 

tens vier und in Kirchengemeinden bis zu 1000 
Gemeindemitgliedern höchstens zehn Mitglie-
der, in Kirchengemeinden mit mehr als 1000 
Gemeindemitgliedern höchstens 21 Mitglieder. 
Der entsprechende Kirchenvorstandsbeschluss 
ist dem Dekanatssynodalvorstand mitzuteilen. 
 
 
(2) Stichtag für die Feststellung der Gemein-
demitgliederzahlen ist der 1. Januar des Vor-
jahres vor der Neuwahl der Kirchenvorstände. 
 
gestrichen 

meinden 
bis zu 1.000 Gemeindemitgliedern 4 bis 10,  
bis zu 2.000 Gemeindemitgliedern 6 bis 14,  
über 2.000 Gemeindemitgliedern 8 bis 21 
zu wählende Mitglieder des Kirchenvorstands.  
 

§ 8 
Einheitswahl 

 
Sofern der Kirchenvorstand nichts anderes be-
schließt, bildet die Kirchengemeinde für die 
Kirchenvorstandswahl einen Wahlbezirk. 

  

§ 9 
Bezirkswahl 

 
(1) Der Kirchenvorstand kann die Kirchenge-
meinde in mehrere Wahlbezirke einteilen (Be-
zirkswahl). Wahlbezirke können gebildet wer-
den, wenn es innerhalb der Kirchengemeinde 
Wohnbezirke gibt, die räumlich abgrenzbar (z. 
B. Orte oder Ortsteile) und entweder strukturell 
unterschiedlich oder durch ein eigenständiges 
Gemeindeleben mit regelmäßigem Gottes-

 
§ 45 RegionalG 

Gesamtkirchenvorstand 
(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Ge-
samtkirchenvorstand. 
 
(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entspre-
chender Anwendung der Kirchengemeinde-
wahlordnung zu bilden. Es erfolgt immer eine 
Bezirkswahl. Die Wahlbezirke entsprechen den 
Ortskirchengemeinden. In jeder Ortskirchen-
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dienst (z. B. Seelsorgebezirke) geprägt sind. 
 
(2) Der Kirchenvorstand kann beschließen, 
dass in einzelnen oder allen Wahlbezirken nur 
die auf den jeweiligen Wahlbezirk entfallenden 
Mitglieder des Kirchenvorstands gewählt wer-
den (echte Bezirkswahl). 
 
(3) Der Kirchenvorstand kann beschließen, 
dass lediglich der Wahlvorschlag nach Wahlbe-
zirken aufgegliedert und die Zahl der für jeden 
Wahlbezirk zu wählenden Mitglieder des Kir-
chenvorstands festgelegt wird, aber alle Wahl-
berechtigten zur Wahl des gesamten Kirchen-
vorstands zugelassen sind (unechte Bezirks-
wahl). 
 
(4) Die Aufteilung der Zahl der zu wählenden 
Mitglieder des Kirchenvorstandes auf die ein-
zelnen Wahlbezirke hat entsprechend der Zahl 
ihrer Gemeindemitglieder zu erfolgen, wobei 
die Gesamtzahl der zu wählenden Mitglieder 
des Kirchenvorstandes nach § 7 bestimmt ist. 
Ergeben sich Dezimalstellen, so werden nicht 
verteilte Plätze in der Reihenfolge der Dezimal-
reste vergeben. Der Wahlvorschlag muss min-
destens unter Einhaltung des § 7 Absatz 1 für 
jeden Bezirk wenigstens eine Person mehr ent-
halten als in diesem Bezirk zu wählen ist. 

gemeinde ist mindestens ein Mitglied des Ge-
samtkirchenvorstands zu wählen. 
 
(3) Soweit die Satzung keine abweichenden 
Regelungen trifft, gelten für die Tätigkeit des 
Gesamtkirchenvorstandes die Bestimmungen 
über die Tätigkeit eines Kirchenvorstandes ent-
sprechend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Aufteilung der Zahl der zu wählenden 
Kirchenvorstandsmitglieder auf die einzelnen 
Wahlbezirke erfolgt durch den Kirchenvorstand 
unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Gemein-
demitglieder, wobei die Gesamtzahl der zu 
wählenden Mitglieder des Kirchenvorstandes 
nach § 7 bestimmt ist. Der Wahlvorschlag muss 
für jeden Bezirk mindestens eine Person mehr 
enthalten als in diesem Bezirk zu wählen ist. 
 
 
 
 
(5) Kandidierendenvorschläge für Jugendmit-
glieder sind den einzelnen Wahlbezirken zuzu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Aufteilung der Zahl der zu wählenden 
Kirchenvorstandsmitglieder auf die einzelnen 
Wahlbezirke erfolgt durch den Kirchenvorstand 
unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Gemein-
demitglieder, wobei die Gesamtzahl der zu 
wählenden Mitglieder des Kirchenvorstandes 
nach § 7 bestimmt ist. Der Wahlvorschlag soll 
für jeden Bezirk mindestens eine Person mehr 
enthalten als in diesem Bezirk zu wählen ist. 
Der Wahlvorschlag muss für jeden Bezirk min-
destens so viele Personen enthalten wie in die-
sem Bezirk zu wählen sind. 
 
(5) Kandidierendenvorschläge für zusätzliche 
Jugendmitglieder sind den einzelnen Wahlbe-
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ordnen. zirken zuzuordnen. 
 
 

§ 10 
Aufstellung des vorläufigen  

Wahlvorschlages 
 
(1) Die Wahlberechtigten werden durch Be-
kanntgabe im Gottesdienst und auf andere ge-
eignete Weise aufgefordert, beim Benennungs-
ausschuss schriftlich Vorschläge für die Wahl 
der Kirchenvorstandsmitglieder zu machen. 
 
(2) Der Benennungsausschuss stellt zunächst 
einen vorläufigen Wahlvorschlag auf. 
 
 
 
(3) Der Benennungsausschuss legt einer vom 
Kirchenvorstand einzuberufenden Gemeinde-
versammlung den vorläufigen Wahlvorschlag 
vor und begründet ihn. Mit der Einladung zur 
Gemeindeversammlung ist der vorläufige 
Wahlvorschlag bekannt zu machen. 
 
 
(4) Die Gemeindeversammlung kann den vor-
läufigen Wahlvorschlag in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen ergänzen. Die Aufnahme in den 
Wahlvorschlag setzt voraus, dass die Voraus-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Benennungsausschuss stellt zunächst 
einen vorläufigen Wahlvorschlag auf, der auch 
Kandidierendenvorschläge für Jugendmitglieder 
enthalten kann. 
 
(3) Der Benennungsausschuss legt einer vom 
Kirchenvorstand einzuberufenden Gemeinde-
versammlung den vorläufigen Wahlvorschlag 
vor, begründet ihn und stellt die Kandidieren-
den vor. Mit der Einladung zur Gemeindever-
sammlung ist der vorläufige Wahlvorschlag 
bekannt zu machen. 
 
(4) Die Gemeindeversammlung kann den vor-
läufigen Wahlvorschlag ergänzen. Wahlberech-
tigte können eine geheime Abstimmung bean-
tragen. Die Aufnahme in den Wahlvorschlag 
setzt voraus, dass die Voraussetzungen des  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Benennungsausschuss stellt zunächst 
einen vorläufigen Wahlvorschlag auf, der zu-
sätzlich auch Kandidierendenvorschläge für 
Jugendmitglieder enthalten kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Die Gemeindeversammlung kann den vor-
läufigen Wahlvorschlag durch Abstimmung er-
gänzen. Wahlberechtigte können eine geheime 
Abstimmung beantragen. Die Aufnahme in den 
Wahlvorschlag setzt voraus, dass die Voraus-
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setzungen des § 4 erfüllt sind. Stimmberechtigt 
sind nur wahlberechtigte Gemeindemitglieder. 
 
(5) Nach der Gemeindeversammlung kann der 
Wahlvorschlag durch den Benennungsaus-
schuss weiter ergänzt werden. 
 
(6) Findet eine Bezirkswahl statt, so sind die 
Wahlvorschläge für die einzelnen Wahlbezirke 
getrennt aufzustellen. In den Wahlvorschlag der 
jeweiligen Wahlbezirke sollen nur Gemeinde-
mitglieder dieses Bezirkes aufgenommen wer-
den. Zur Ergänzung des Wahlvorschlages kann 
gemäß Absatz 3 für jeden Wahlbezirk eine ei-
gene Gemeindeversammlung einberufen wer-
den. Stimmberechtigt bei einer Ergänzung des 
Wahlvorschlages sind in diesem Falle nur die-
jenigen wahlberechtigten Gemeindemitglieder, 
die dem betreffenden Wahlbezirk angehören. 
Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende Anwen-
dung. 

§ 4 erfüllt sind. Stimmberechtigt sind nur wahl-
berechtigte Gemeindemitglieder. 
 
 
 
 
 
(6) Findet eine Bezirkswahl statt, so sind die 
Wahlvorschläge für die einzelnen Wahlbezirke 
getrennt aufzustellen. In den Wahlvorschlag der 
jeweiligen Wahlbezirke sollen nur Gemeinde-
mitglieder dieses Bezirkes aufgenommen wer-
den.  
 

§ 45 RegionalG 
Gesamtkirchenvorstand 

(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Ge-
samtkirchenvorstand. 
 
(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entspre-
chender Anwendung der Kirchengemeinde-
wahlordnung zu bilden. Es erfolgt immer eine 
Bezirkswahl. Die Wahlbezirke entsprechen den 
Ortskirchengemeinden. In jeder Ortskirchen-
gemeinde ist mindestens ein Mitglied des Ge-
samtkirchenvorstands zu wählen. 
 
(3) Soweit die Satzung keine abweichenden 
Regelungen trifft, gelten für die Tätigkeit des 
Gesamtkirchenvorstandes die Bestimmungen 
über die Tätigkeit eines Kirchenvorstandes ent-
sprechend. 

setzungen des § 4 erfüllt sind. Stimmberechtigt 
sind nur wahlberechtigte Gemeindemitglieder. 
 
 
 
 
 
Geltenden Absatz 6 beibehalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Zur Ergänzung des Wahlvorschlages kann 
in Gesamtkirchengemeinden für jede Ortskir-
chengemeinde eine eigene Gemeindever-
sammlung gemäß Absatz 3 einberufen werden. 
Stimmberechtigt bei einer Ergänzung des 
Wahlvorschlages sind in diesem Falle nur die-
jenigen wahlberechtigten Gemeindemitglieder, 
die der betreffenden Ortskirchengemeinde an-
gehören. Absatz 3 Satz 2 findet entsprechende 
Anwendung. 
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§ 10a 
Wahl von Jugenddelegierten 

 
(1) Enthält der vorläufige Wahlvorschlag des 
Benennungsausschusses auch Kandidatenvor-
schläge für Jugenddelegierte, erfolgt eine Wahl 
der Jugenddelegierten durch die Gemeindever-
sammlung nach § 10 Absatz 4. 
 
(2) Als Jugenddelegierte gewählt sind die bis zu 
zwei Kandidatinnen oder Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. 
 
(3) Bei Bezirkswahl ist bei der Wahl von Ju-
genddelegierten die Durchführung getrennter 
Gemeindeversammlungen nach § 10 Absatz 6 
ausgeschlossen. 

 
 
§ 10a streichen,  
 
 
 
 
 
 
 
s. § 20 Absatz 2a 

 

§ 11 
Bekanntgabe des Wahlvorschlages 

 
Der ergänzte Wahlvorschlag ist im Gottesdienst 
und auf andere geeignete Weise so zu veröf-
fentlichen, dass jedes wahlberechtigte Ge-
meindemitglied den Wahlvorschlag eine Woche 
einsehen kann. Die Gemeindemitglieder sind 
auf diese Möglichkeit im Gottesdienst und auf 
andere geeignete Weise hinzuweisen. 

§ 11 
Bekanntgabe des Wahlvorschlages 

 
Der ergänzte Wahlvorschlag ist im Gottesdienst 
und auf andere geeignete Weise so zu veröf-
fentlichen, dass jedes wahlberechtigte Ge-
meindemitglied vom Wahlvorschlag Kenntnis 
erhalten kann. 

 

§ 12 
Prüfung der Wahlunterlagen 

 
(1) Vor Versand der Briefwahlunterlagen legt 

§ 12 
Prüfung der Wahlunterlagen 

 
(1) Vor Versand der Briefwahlunterlagen legt 
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der Kirchenvorstand dem Dekanatssynodalvor-
stand den Wahlzettel, einen Satz Briefwahlun-
terlagen und die Erklärungen zur Kandidatur 
gem. § 4 Absatz 1 Nummer 3 zur Prüfung vor. 
Stellen der Kirchenvorstand oder der Benen-
nungsausschuss Mängel im Verfahren der Auf-
stellung des vorläufigen Wahlvorschlags fest, 
teilen sie diese dem Dekanatssynodalvorstand 
mit. 
 
 
 
 
(2) Nicht wählbare Kandidierende sind vom 
Stimmzettel zu streichen. Bei Mängeln im Ver-
fahren der Aufstellung des Wahlvorschlags ist 
der gesamte Vorschlag zurückzuweisen und 
die erneute Aufstellung eines vorläufigen Wahl-
vorschlags (§ 10) anzuordnen. 
 
(3) Die Entscheidung des Dekanatssynodalvor-
stands ist endgültig. 

der Kirchenvorstand dem Dekanatssynodalvor-
stand den Kirchenvorstandsbeschluss über die 
Zahl der zu wählenden Kirchenvorstandsmit-
glieder (§ 7), den Wahlzettel, einen Satz Brief-
wahlunterlagen und die Erklärungen zur Kandi-
datur gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 3 zur Prü-
fung vor. Stellen der Kirchenvorstand oder der 
Benennungsausschuss Mängel im Verfahren 
der Aufstellung des vorläufigen Wahlvorschlags 
fest, teilen sie diese dem Dekanatssynodalvor-
stand mit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 13 
Wahlbenachrichtigung 

 
(1) Jede Kirchengemeinde soll den Wahlbe-
rechtigten spätestens vier Wochen vor der 
Wahl eine Wahlbenachrichtigungskarte mit ei-
nem Antrag auf Briefwahl übersenden. Diese ist 
nicht Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Wahl. 

§ 13 
Wahlbenachrichtigung 

 
(1) Jede Kirchengemeinde soll den Wahlbe-
rechtigten, die zum Zeitpunkt der Adressfest-
stellung für den Versand der Wahlbenachrichti-
gungskarten Gemeindemitglied sind, eine 
Wahlbenachrichtigungskarte mit einem Antrag 
auf Briefwahl übersenden. Diese ist nicht Vo-

§ 13 
Wahlbenachrichtigung 

 
(1) Jede Kirchengemeinde soll den Wahlbe-
rechtigten, die zum Zeitpunkt der Adressfest-
stellung für den Versand der Wahlbenachrichti-
gungen Gemeindemitglied sind, eine Wahlbe-
nachrichtigung mit einem Antrag auf Briefwahl 
übersenden. Diese ist nicht Voraussetzung für 
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(2) Die Wahllokale und die Wahlzeit sind auf 
der Wahlbenachrichtigungskarte zu vermerken. 

raussetzung für die Teilnahme an der Wahl.  
 
(2) Die Wahllokale und die Wahlzeit sind auf 
der Wahlbenachrichtigungskarte zu vermerken. 
§ 19 Absatz 5 bleibt unberührt. 

die Teilnahme an der Wahl.  
 
(2) Die Wahllokale und die Wahlzeit sind auf 
der Wahlbenachrichtigung zu vermerken. § 19 
Absatz 5 bleibt unberührt. 

§ 14 
Vorstellung der Kandidierenden 

 
Sinn und Bedeutung der Wahl zum Kirchenvor-
stand sind den Gemeindemitgliedern im Got-
tesdienst und auf andere geeignete Weise zu 
erläutern. Die Vorgeschlagenen sollen den 
Gemeindemitgliedern bekannt gemacht und 
vorgestellt werden. Auf den kirchlichen Charak-
ter der Wahl und die damit gegebenen Erfor-
dernisse ist besonders hinzuweisen. 

§ 14 
Vorstellung der Kandidierenden 

 
Die Kandidierenden sind den Gemeindemitglie-
dern in geeigneter Weise so bekannt zu ma-
chen und vorzustellen, dass alle wahlberechtig-
ten Gemeindemitglieder hiervon Kenntnis erhal-
ten können. 
 
 

 

Abschnitt 3 
Wahl   

§ 15 
Wahlvorstand 

 
(1) Zur Durchführung der Wahl bildet der Kir-
chenvorstand einen Wahlvorstand, dem auch 
Gemeindemitglieder und die in der Kirchenge-
meinde tätigen Gemeindepfarrerinnen und -
pfarrer angehören können. Die oder der Vorsit-
zende des Kirchenvorstandes oder die Stellver-
tretung oder ein anderes Mitglied des Kirchen-
vorstands müssen dem Wahlvorstand angehö-
ren.  

§ 15 
Wahlvorstand 

 
(1) Zur Durchführung der Wahl bildet der Kir-
chenvorstand einen Wahlvorstand, dem auch 
Gemeindemitglieder angehören sollen und dem 
die in der Kirchengemeinde tätigen Gemeinde-
pfarrerinnen und -pfarrer angehören können. 
Mindestens ein Mitglied des Kirchenvorstands 
muss dem Wahlvorstand angehören.  
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(2) Der Wahlvorstand hat für den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Wahl zu sorgen. Die Zahl 
seiner Mitglieder richtet sich nach den örtlichen 
Erfordernissen. Er ist zur vertraulichen Hand-
habung der Wahlunterlagen verpflichtet. Wäh-
rend der Wahlhandlung müssen immer mindes-
tens drei Mitglieder des Wahlvorstandes anwe-
send sein. Über die Wahlhandlung hat der 
Wahlvorstand eine Niederschrift aufzunehmen, 
die von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu 
unterzeichnen ist. 
 
(3) Mitglieder des Wahlvorstandes sollen nicht 
zur Wahl stehen. 

§ 16 
Wahltermin 

 
Die Wahl findet an dem von der Kirchenleitung 
hierfür bestimmten Sonntag statt. 
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§ 17 
Wahllokale und Wahlzeit 

 
(1) Die Wahlhandlung kann an einer zentralen 
Stelle oder in mehreren dafür geeigneten Wahl-
lokalen erfolgen. Die Wahllokale sind mindes-
tens sechs Stunden geöffnet. Die Stimmabgabe 
soll in der Zeit von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
möglich sein. 
 
 
 
(2) Bei der echten Bezirkswahl nach § 9 Absatz 
2 wird das Wahlrecht nur in dem Bezirk ausge-
übt, dem das Gemeindemitglied angehört. 
 
(3) Ort und Zeit der Wahlhandlung sind im Got-
tesdienst und auf andere geeignete Weise der 
Gemeinde bekannt zu geben. 

§ 17 
Wahllokale und Wahlzeit 

 
(1) Die Wahlhandlung kann an einer zentralen 
Stelle oder in bis zu vier dafür geeigneten 
Wahllokalen erfolgen. Die Wahllokale sind ins-
gesamt mindestens sechs Stunden geöffnet, 
hiervon kann bei allgemeiner Briefwahl (§ 19 
Absatz 5) abgesehen werden. Die Stimmabga-
be soll in der Zeit von 11 bis 18 Uhr möglich 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§18 
Stimmzettel 

 
Der Stimmzettel enthält die Namen der Kandi-
datinnen oder Kandidaten des Wahlvorschla-
ges in alphabetischer Reihenfolge mit Angabe 
von Beruf, Alter und Wohnung, die Angabe, wie 
viele Kandidatinnen und Kandidaten zu wählen 
sind sowie den Hinweis, dass höchstens so 
viele Namen zu kennzeichnen sind, wie Mit-
glieder des Kirchenvorstandes zu wählen sind 
(§ 7). Der Stimmzettel ist einseitig zu bedru-

§18 
Stimmzettel 

 
Der Stimmzettel enthält die Namen der Kandi-
datinnen oder Kandidaten des Wahlvorschla-
ges in alphabetischer oder durch Losentscheid 
des Wahlvorstands festgelegter Reihenfolge 
mit Angabe von Beruf, Alter am Wahltag und 
Wohnung, die Angabe, wie viele Kandidatinnen 
und Kandidaten zu wählen sind sowie den Hin-
weis, dass höchstens so viele Namen zu kenn-
zeichnen sind, wie Mitglieder des Kirchenvor-

§18 
Stimmzettel 

 
(1) Der Stimmzettel enthält die Namen der 
Kandidierenden des Wahlvorschlages in alpha-
betischer oder durch Losentscheid des Wahl-
vorstands festgelegter Reihenfolge mit Angabe 
von Beruf, Alter am Wahltag und Wohnung, die 
Angabe, wie viele Kandidierende zu wählen 
sind sowie den Hinweis, dass höchstens so 
viele Namen zu kennzeichnen sind, wie Mit-
glieder des Kirchenvorstandes zu wählen sind 
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cken. Bei einer Bezirkswahl sind die Stimmzet-
tel der Wahlbezirke entsprechend zu gestalten. 
 
 
 
 
 

standes zu wählen sind (§ 7). Sind Jugendmit-
glieder zu wählen, sind diese Kandidierenden 
gesondert aufzuführen. Der Stimmzettel ist ein-
seitig zu bedrucken. Der Stimmzettel kann 
Lichtbilder der Kandidatinnen und Kandidaten 
enthalten. Bei einer Bezirkswahl sind die 
Stimmzettel der Wahlbezirke entsprechend zu 
gestalten. 

(§ 7). Sind Jugendmitglieder zu wählen, sind 
diese Kandidierenden gesondert aufzuführen. 
Der Stimmzettel ist einseitig zu bedrucken. Der 
Stimmzettel kann Lichtbilder der Kandidatinnen 
und Kandidaten enthalten. Bei einer Bezirks-
wahl sind die Stimmzettel der Wahlbezirke ent-
sprechend zu gestalten. 
 
(2) Enthält der Stimmzettel nicht mehr Kandi-
dierendenvorschläge als Kirchenvorstandsmit-
glieder zu wählen sind, muss der Stimmzettel 
zusätzlich die Möglichkeit vorsehen, dass mit 
einer Stimmabgabe alle benannten Kandidie-
renden gewählt werden. 

 

§ 18a 
Stimmabgabe 

 
(1) Die Stimmabgabe erfolgt geheim durch An-
kreuzen oder durch eine andere eindeutige 
Kennzeichnung unter Beachtung der nachste-
henden Bestimmungen: 
1. Es können so viele Stimmen abgeben wer-
den, wie Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen 
sind; 
2. Stimmen können nur Kandidierende erhal-
ten, die im Stimmzettel aufgeführt sind.  
 
Der Stimmzettel ist in der Wahlzelle so zu fal-
ten, dass die Stimmabgabe nicht erkannt wer-
den kann, und in gefaltetem Zustand in die 
Wahlurne zu legen. 
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(2) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist 
unzulässig. Wahlberechtigte, die des Lesens 
unkundig oder durch körperliche Gebrechen 
gehindert sind, den Stimmzettel zu kennzeich-
nen oder zu falten und diesen selbst in die 
Wahlurne zu werfen, können sich einer Hilfs-
person bedienen.  

§ 19 
Briefwahl 

 
(1) Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen 
Briefwahlschein. 
 
 
(2) Der Antrag auf Briefwahl kann bis zum Frei-
tag vor der Wahl schriftlich oder mündlich beim 
Wahlvorstand gestellt werden. Der Briefwahl-
schein wird vom Wahlvorstand zusammen mit 
dem Stimmzettel und dem amtlichen Wahlum-
schlag ausgehändigt; dies kann bis zum Ende 
der Wahlhandlung erfolgen. 
 
 
 
 
(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist 
im Verzeichnis der Wahlberechtigten zu ver-
merken. 
 
 

§ 19 
Briefwahl 

 
(1) Wahlberechtigte erhalten auf Antrag einen 
Briefwahlschein. Ein elektronischer Briefwahl-
schein ist zulässig. 
 
(2) Der Antrag auf Briefwahl kann bis zum Mon-
tag vor der Wahl schriftlich, in Textform oder 
mündlich beim Wahlvorstand gestellt werden. 
Der Briefwahlschein wird vom Wahlvorstand 
zusammen mit dem Stimmzettel und dem amt-
lichen Wahlumschlag ausgehändigt; dies kann 
bis zum Ende der Wahlhandlung erfolgen. 
 
 
 
 
(3) Die Ausstellung eines Briefwahlscheines ist 
im Verzeichnis der Wahlberechtigten zu ver-
merken und berechtigt ausschließlich zur 
Briefwahl. Ein Ersatz verloren gegangener 
Briefwahlunterlagen erfolgt nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Antrag auf Briefwahl kann bis 12.00 Uhr 
am Wahltag schriftlich, in Textform oder münd-
lich beim Wahlvorstand gestellt werden.  
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(4) Die Wahlberechtigten haben dem Wahlvor-
stand in einem verschlossenen Umschlag den 
Briefwahlschein und den verschlossenen amtli-
chen Wahlumschlag mit ihrem Stimmzettel so 
rechtzeitig zu übersenden, dass der Wahlbrief 
spätestens am Wahltag bis zum Ende der fest-
gesetzten Wahlzeit eingeht. Auf dem Briefwahl-
schein haben die Wahlberechtigten zu versi-
chern, dass sie den Stimmzettel persönlich 
gekennzeichnet haben. Der Wahlbrief kann 
durch die Post zugesandt oder bei dem Wahl-
vorstand abgegeben werden. 
 
(5) Der Kirchenvorstand kann beschließen, 
dass allen Wahlberechtigten unaufgefordert 
Briefwahlunterlagen zugestellt werden (allge-
meine Briefwahl). 
 
 
 
 
(6) Die Kosten der Briefwahl trägt die Kirchen-
gemeinde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Der Kirchenvorstand kann beschließen, 
dass allen Wahlberechtigten unaufgefordert 
Briefwahlunterlagen zugestellt werden (allge-
meine Briefwahl). Bei allgemeiner Briefwahl 
sind die Wahlbriefe so rechtzeitig zu übersen-
den, dass sie am Wahltag bis 18 Uhr im Wahl-
lokal eingehen. 
 
(6) An den Kosten der allgemeinen Briefwahl 
beteiligt sich die Kirchengemeinde mit 0,70 
Euro pro wahlberechtigtem Gemeindemitglied, 
die Kosten der Briefwahl im Übrigen trägt die 
Gesamtkirche. 

 
§ 19a 

Online-Wahl 
 
(1) Der Kirchenvorstand kann beschließen, 
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dass alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht im 
Wege der elektronischen Kommunikation (Onli-
ne-Wahl) ausüben können. Die hierfür einzu-
setzenden Computerprogramme legt die Kir-
chenverwaltung fest.  
 
(2) Wahlberechtigte, die von der Online-Wahl 
Gebrauch machen wollen, benötigen einen 
persönlichen Wahl-Code. Dieser Wahl-Code 
sowie eine Anleitung für die Online-Wahl wer-
den wahlberechtigten Gemeindemitgliedern 
mitgeteilt, die einen Wahl-Code bis zum Mon-
tag vor dem Wahltag anfordern. Die Anforde-
rung eines Wahl-Codes ist im Wählerverzeich-
nis zu vermerken und berechtigt zur Stimmab-
gabe nur durch Onlinewahl. 
 
(3) Für den Online-Stimmzettel gilt § 18 ent-
sprechend. Die Wahlberechtigten haben zu 
versichern, dass sie den Stimmzettel persönlich 
gekennzeichnet haben. 
 
(4) Die Online-Wahl findet bis 18 Uhr am Wahl-
tag statt. 
 
(5) Die Wahlergebnisse über die Online-Wahl 
werden dem Wahlvorstand nach dem Ende der 
Wahlhandlung zugestellt. 
 
(6) Die Kosten der Online-Wahl trägt die Ge-
samtkirche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Wahlergebnisse über die Online-Wahl 
werden dem Wahlvorstand nach dem Ende der 
Wahlhandlung unverzüglich zugestellt. 
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§ 20 
Wahlergebnis 

 
(1) Nach Ende der Wahlhandlung werden alle 
eingegangenen Wahlbriefe geöffnet und die 
amtlichen Wahlumschläge nach Feststellung 
der Gültigkeit der Briefwahlscheine ungeöffnet 
in die Wahlurne gelegt. Der Wahlvorstand zählt 
alle eingegangenen Stimmen in öffentlicher 
Sitzung aus, stellt das vorläufige Wahlergebnis 
fest und gibt es bekannt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Gewählt sind diejenigen, welche bis zur 
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, in der Reihenfolge der für sie abgegebe-
nen Stimmenzahl. Ergibt sich für den letzten 
Platz der zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes Stimmengleichheit, so sind alle, die 
diese Stimmenzahl erreicht haben, gewählt. 
 
 
 

 
 
 
(1) Nach Ende der Wahlhandlung werden alle 
eingegangenen Wahlbriefe geöffnet und die 
amtlichen Wahlumschläge nach Feststellung 
der Gültigkeit der Briefwahlscheine ungeöffnet 
in die Wahlurne gelegt. Die Prüfung der Gültig-
keit der Briefwahlscheine kann durch den 
Wahlvorstand auch während der Wahlhandlung 
erfolgen, die Öffentlichkeit bei der Ermittlung 
des Wahlergebnisses ist dabei zu wahren. Bei 
Online-Wahl werden die zugestellten Wahler-
gebnisse in die Wahlurne gelegt. Der Wahlvor-
stand ermittelt öffentlich das Wahlergebnis 
durch Zählen aller Stimmen. Nach Beendigung 
der Wahlhandlung stellt der Wahlvorstand fest, 
wieviel Stimmen für die einzelnen Kandidieren-
den abgegeben worden sind (vorläufiges Wahl-
ergebnis). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Gewählt sind diejenigen, welche bis zur 
Zahl der zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes die meisten Stimmen erhalten ha-
ben, in der Reihenfolge der für sie abgegebe-
nen Stimmenzahl. Enthält der Wahlvorschlag 
nicht mehr als ein Viertel mehr Kandidierende 
als Kirchenvorstandsmitglieder zu wählen sind, 
sind diejenigen gewählt, welche bis zur Zahl 
der zu wählenden Mitglieder des Kirchenvor-
standes die meisten, mindestens aber mehr als 
die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten 
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(3) Die Stimmabgabe ist ungültig, wenn zu viele 
Namen gekennzeichnet sind oder sie sonst 
nicht eindeutig ist. Bei Wahlen nach § 9 Absatz 
3 betrifft die Ungültigkeit nur die Stimmabgabe 
für den betreffenden Bezirk. 
 
(4) Stimmzettel mit zweifelhafter Kennzeich-
nung sind zunächst auszuscheiden. Über die 
Gültigkeit der Kennzeichnung ist vor Abschluss 
der Zählung durch den Wahlvorstand zu ent-
scheiden. 
 
(5) Das vorläufige Ergebnis der Stimmenzäh-
lung ist in die Niederschrift des Wahlvorstandes 
aufzunehmen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(2a) Als Jugendmitglieder gewählt sind die bis 
zu zwei Kandidatinnen oder Kandidaten, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

haben, in der Reihenfolge der für sie abgege-
benen Stimmenzahl. Ergibt sich für den letzten 
Platz der zu wählenden Mitglieder des Kirchen-
vorstandes Stimmengleichheit, so sind alle, die 
diese Stimmenzahl erreicht haben, gewählt. 
 
(2a) Als Jugendmitglieder gewählt sind die bis 
zu zwei Kandidierenden, die die meisten Stim-
men erhalten haben. 
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§ 21 
Wahlprüfung 

 
(1) Der Kirchenvorstand hat das Wahlverfahren 
zu prüfen und das Wahlergebnis festzustellen. 
 
(2) Stellt der Kirchenvorstand fest, dass eine 
gültige Wahl nicht zustande gekommen ist, so 
legt er dies dem Dekanatssynodalvorstand zur 
Entscheidung vor. § 22 Absatz 5 gilt entspre-
chend.  
 
(3) Die Aufsichtspflichten von Kirchenleitung 
und Dekanatssynodalvorstand nach der Kir-
chengemeindeordnung bleiben unberührt. 

 
 

 

§ 22 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses und 

Rechtsmittel 
 

(1) Das Wahlergebnis ist im Gottesdienst und 
auf andere geeignete Weise bekannt zu geben. 
 
 
 
 
 
 
(2) Gegen das Wahlergebnis kann jedes wahl-
berechtigte Gemeindemitglied binnen einer 
Woche nach Bekanntgabe im Gottesdienst 
schriftlich beim Kirchenvorstand Einspruch er-

 
 
 
 
(1) Die gewählten Kandidatinnen und Kandida-
ten sind in alphabetischer Reihenfolge im Got-
tesdienst bekannt zu geben. Das Wahlprotokoll 
und das endgültige Wahlergebnis sind zwei 
Wochen öffentlich auszulegen. Hierauf ist im 
Gottesdienst und auf andere geeignete Weise 
hinzuweisen. 

 
 
 
 
(1) Die Gewählten sind in alphabetischer Rei-
henfolge im Gottesdienst bekannt zu geben. 
Das Wahlprotokoll und das endgültige Wahler-
gebnis sind zwei Wochen öffentlich auszule-
gen. Hierauf ist im Gottesdienst und auf andere 
geeignete Weise hinzuweisen. 
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heben. Der Einspruch kann nur auf Mängel des 
Verfahrens zur Aufstellung des Wahlvorschlags 
oder des Wahlverfahrens oder auf Einwendun-
gen gegen die Wählbarkeit einer gewählten 
Kandidatin oder eines gewählten Kandidaten 
gestützt werden. Auf die Einspruchsmöglichkeit 
ist bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
hinzuweisen. 
 
(3) Der Kirchenvorstand hat Einsprüche mit 
seiner Stellungnahme dem Dekanatssynodal-
vorstand unverzüglich zur Entscheidung vorzu-
legen. War eine Kandidatin oder ein Kandidat 
nicht wählbar, ist ihre oder seine Wahl für un-
gültig zu erklären. Bei Mängeln im Verfahren 
zur Aufstellung des Wahlvorschlags oder im 
Wahlverfahren, die für das Ergebnis der Wahl 
von Einfluss gewesen sein können, ist die Wahl 
ganz oder teilweise für ungültig zu erklären. Bei 
Berechnungs- oder Zählfehlern ist das Wahler-
gebnis neu festzustellen. 
 
(4) Die Entscheidung des Dekanatssynodalvor-
standes ist den Beteiligten schriftlich bekannt 
zu geben. 
 
(5) Gegen die Entscheidung des Dekanatssy-
nodalvorstandes ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach Mitteilung der Entscheidung Kla-
ge beim Kirchlichen Verfassungs- und Verwal-
tungsgericht zulässig. Ein Beschwerdeverfah-
ren findet nicht statt. Die Klage hat keine auf-
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schiebende Wirkung. Beschlüsse des Kirchen-
vorstandes, die vor der Rechtskraft der Ent-
scheidung über die Gültigkeit der Wahl gefasst 
worden sind, werden in ihrer Rechtswirksamkeit 
durch die Ungültigkeitserklärung der Wahl des 
gesamten Kirchenvorstandes oder einzelner 
seiner Mitglieder nicht berührt. 

§ 23 
Verfahren bei ungültigen Wahlen 

 
(1) Ist die Wahl ganz oder teilweise ungültig, so 
beauftragt die Kirchenverwaltung den Deka-
natssynodalvorstand mit der Durchführung ei-
ner Neuwahl. Ist die Wahl erneut ganz oder 
teilweise ungültig, oder die Neuwahl nicht 
durchführbar, ernennt der Dekanatssynodalvor-
stand mit Genehmigung der Kirchenverwaltung 
die Mitglieder des Kirchenvorstandes. Bei einer 
teilweisen Ungültigkeit der Wahl findet § 50 der 
Kirchengemeindeordnung entsprechende An-
wendung. 
 
 
(2) Ist die Wahl einzelner Kandidatinnen oder 
Kandidaten ungültig, findet § 31 der Kirchen-
gemeindeordnung  entsprechende Anwendung. 

 
 
 
 
 
(1) Ist die Wahl im Ganzen ungültig oder wurde 
nicht durchgeführt, so bleibt der bisherige Kir-
chenvorstand nach dem Ende seiner Amtszeit 
im Einvernehmen mit dem Dekanatssynodal-
vorstand zur Durchführung einer Kirchenvor-
standswahl für längstens sechs Monate ge-
schäftsführend im Amt. Bei einer teilweisen 
Ungültigkeit der Wahl findet § 50 der Kirchen-
gemeindeordnung entsprechende Anwendung. 
§ 52a der Kirchengemeindeordnung bleibt un-
berührt. 
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 §24 
Verfahren bei unvollständigen Wahlen 

 
Wurden weniger Kandidierende gewählt als 
nach § 7 zu wählen waren, findet § 31 der Kir-
chengemeindeordnung entsprechende Anwen-
dung. Die Wahl von Kandidierenden, die die 
nach § 20 Absatz 2 Satz 2 erforderliche Stim-
menzahl nicht erreicht haben, ist ausgeschlos-
sen. 

Abschnitt 4 
Übergangs- und Schlussbestimmungen   

§ 24 
Verweisungen auf frühere Fassungen 

 
Wird in Kirchengesetzen oder Verordnungen 
auf Bestimmungen früherer Fassungen der 
Kirchengemeindewahlordnung verwiesen, so 
treten an deren Stelle die entsprechenden 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

 

§ 25 
Verweisungen auf frühere Fassungen 

 

§ 25 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorste-
her, die aufgrund der Regelung in § 4 Absatz 2 
Nummer 1 die Wählbarkeit verlieren, bleiben 
bis zu einer Neuwahl in ihrem Amt. 
 
(2) Die allgemeine Wahlperiode der Kirchen-
vorstände endet im Jahr 2015 am 31. August. 

Streichen, ist überholt. 
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Geltendes Recht Änderungsvorschläge DSO  
1. Lesung (Drs. 08/18) 

Änderungsvorschläge DSO  
2. Lesung (Drs. 54/18) 

Dekanatssynodalordnung (DSO)  
Vom 22. November 2013 

 (ABl. 2014 S. 3), zuletzt geändert am 25. No-
vember 2015 (ABl. 2015 S. 370) 

 

  

§ 15 
Jugenddelegierte 

 
(1) An den Sitzungen der Dekanatssynode kön-
nen bis zu zwei Jugenddelegierte mit beratender 
Stimme teilnehmen. Sie werden auf Vorschlag 
der Dekanatsjugendvertretung vom Dekanatssy-
nodalvorstand bestimmt und müssen mindestens 
das 14. Lebensjahr vollendet haben. Bei Minder-
jährigen ist das schriftliche Einverständnis der 
Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
(2) Jugenddelegierte können wie Mitglieder der 
Dekanatssynode: 
1. Anträge stellen und in Tagungen der Deka-
natssynode das Wort erhalten,  
2. an den Sitzungen der Ausschüsse der Deka-
natssynode, den Benennungsausschuss ausge-
nommen, teilnehmen und in den Sitzungen das 
Wort erhalten. 
 
(3) Mit Erreichen der Volljährigkeit erhalten die 
Jugenddelegierten Stimmrecht. 
 

 
 
 
(1) In die Dekanatssynode können bis zu zwei 
Jugenddelegierte mit beratender Stimme beru-
fen werden. Sie werden auf Vorschlag der De-
kanatsjugendvertretung vom Dekanatssyno-
dalvorstand bestimmt und müssen mindestens 
das 14. Lebensjahr vollendet haben. Bei Min-
derjährigen ist das schriftliche Einverständnis 
der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
 
(2) Jugenddelegierte können als Mitglieder der 
Dekanatssynode: 
1. Anträge stellen und in Tagungen der Deka-
natssynode das Wort erhalten,  
2. an den Sitzungen der Ausschüsse der De-
kanatssynode, den Benennungsausschuss 
ausgenommen, teilnehmen und in den Sitzun-
gen das Wort erhalten.“ 
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§ 26 
Beschlussfähigkeit 

 
(1) Die Dekanatssynode ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind, sofern dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. 
 
 
(2) Das Stimmrecht der Synodalen ist nicht über-
tragbar. Das Stimmrecht verhinderter Pfarrerin-
nen und Pfarrer kann nicht auf andere Pfarrerin-
nen und Pfarrer übertragen werden. 
 
(3) Jede und jeder Synodale hat nur eine Stim-
me. 
 
(4) Ist die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Be-
ratung festgestellt, so gilt sie als fortbestehend, 
solange nicht ein Antrag auf erneute Feststellung 
gestellt ist oder sich bei einer Abstimmung oder 
Wahl die Beschlussunfähigkeit ergibt. Die un-
wirksamen Abstimmungen oder Wahlen sind in 
der nächstfolgenden Synodaltagung zu wieder-
holen. Auf die Wirksamkeit vorher gefasster Be-
schlüsse oder erfolgter Wahlen ist die später 
festgestellte Beschlussunfähigkeit ohne Einfluss. 
 
(5) War die Dekanatssynode nicht beschlussfä-
hig, so ist sie in einer hierauf anzuberaumenden 
zweiten Sitzung ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Bei der 

 
 
 
(1) Die Dekanatssynode ist beschlussfähig, 
wenn zwei Drittel ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder, einschließlich der stimmberechtigten 
Jugenddelegierten, anwesend sind, sofern 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
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Einberufung der zweiten Sitzung, die dieselbe 
Tagesordnung wie die erste haben muss, ist 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 
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